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Pressewesen und Öffentlichkeitsarbeit

–	�� Presse, Rundfunk und Fernsehen berichteten ausführlich über die Jahreshauptversamm-
lung am 26. April 2022, auf der Herr Albert Fittkau, Vorsitzender des Gutachteraus-
schusses der Landeshauptstadt München zum Thema „Entwicklungen am Münchner 
Immobilienmarkt vor, während und nach (?) der Corona-Krise“ sowie der Präsident des 
Zentralverbandes Haus & Grund Deutschland Herrn Dr. Kai Warnecke zum Thema „En-
ergiewende und Wohnen in Zeiten der Ampel“ referierten.

–	�� Sämtliche Münchener Tageszeitungen berichteten über die erneute Auszeichnung des 
Vereins als bundesweit erfolgreichste Interessenvertretung der Haus- und Wohnungsei-
gentümer.

–	� �Fachseminare des Vereins zu miet- und steuerrechtlichen Fragen, die auch von Nicht-
mitgliedern jetzt auch in digitaler Form gebucht werden können, mussten wegen der 
großen Nachfrage von den Referenten des Vereins mehrmals wiederholt werden. 

–	�� In mehreren Münchner Tageszeitungen, in Stadtteilblättern sowie bei regionalen Rund-
funk- und Fernsehsendern wurden zahlreiche Spots, Inserate und Anzeigen geschaltet.

–	�� Der Immobilienteil der Münchner Wochenanzeiger veröffentlichte unter der Rubrik „Die 
Expertenrunde“ regelmäßig Interviews mit Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten des 
Vereins zu aktuellen Rechtsfragen.

–	�� Die Wochenzeitung HALLO veröffentlichte regelmäßig Interviews mit Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälten des Vereins zu aktuellen Themen.

–	�� Presse, Rundfunk und Fernsehen zeigten reges Interesse an der Meinung des Vereins 
zu den verschiedensten Themen. Dementsprechend nahmen Vorstand und Mitarbeiter 
in zahlreichen Interviews und Stellungnahmen die Gelegenheit wahr, der Öffentlichkeit 
die Auffassung des Vereins zu vermitteln.
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Im Einzelnen:

5.1.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der Süddeutschen Zeitung die Vor- und 
Nachteile von Indexmietverträgen. 

	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Mar-
tina Westner zur Frage, welche Kosten zu den „Sonstigen Betriebskosten“ 
zählen und auf die Mieter umgelegt werden dürfen. 

12.1.:	 Im Interview mit der Wochenzeitung HALLO erläutert RAin/StBin Agnes 
Fischl-Obermayer die steuerliche Kaufpreisaufteilung beim Immobiliener-
werb. 

	 Der Immostar veröffentlicht eine Presseinformation von HAUS + GRUND 
MÜNCHEN zur Räum- und Streupflicht von Hauseigentümern und Mietern. 

	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet über die Neuauf-
lage des Praxishandbuchs Wohnungseigentum von RA Rudolf Stürzer, RA 
Georg Hopfensperger, RAin Melanie Sterns-Kolbeck, RA Detlef L. Sterns, 
RAin Claudia Finsterlin. 

	 Der Immostar berichtet über die erneute Auszeichnung von HAUS + GRUND 
MÜNCHEN als bundesweit erfolgreichste Interessenvertretung der Haus- und 
Wohnungseigentümer. 

19.1.:	 In der Serie „Erben und Vererben – Warum Münchner Hausbesitzer oftmals 
verkaufen müssen“ fordert RA Rudolf Stürzer, dass die seit 13 Jahren un-
veränderten Steuerfreibeträge bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer deut-
lich angehoben werden und als Bemessungsgrundlage der Erbschaftsteuer 
der Ertrag des Hauses maßgeblich ist, nachdem immer mehr Erben gerade 
von sozialen Vermietern mit niedrigen Mieten aus den Erträgen des Hauses 
die exorbitant hohe Erbschaftsteuer die sich aus den Verkehrswert des Hauses 
errechnet, nicht bezahlen können und das Haus verkaufen müssen. 

	 RAin/StBin Agnes Fischl-Obermayer erläutert im Interview mit den Münch-
ner Wochenanzeigern die steuerliche Situation bei Schenkung einer Eigen-
tumswohnung und anschließender Veräußerung. 

22.1.:	 Im Münchner Merkur und der tz erläutert RA Rudolf Stürzer, wie sich die 
verstärkte Verlagerung des Arbeitslebens in das Homeoffice auf die Nachfra-
ge und die Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt auswirkt. 

26.1.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Anna-Lena 
Kretschmer-Tonke zur Frage, was ein Grundstückseigentümer unternehmen 
kann, wenn Äste eines großen, auf dem Nachbargrundstück stehenden Bau-
mes herüberragen und das Grundstück ferner durch in großer Menge herab-
fallende Nadeln und Zapfen beeinträchtigt wird. 

27.1.:	 Die Immobilien Zeitung – Fachzeitung für die Immobilienwirtschaft be-
richtet über die Neuauflage des Wohnungseigentümer-Lexikons, das von 
RAin Melanie Sterns-Kolbeck, RA Detlef L. Sterns und RAin Anna-Lena 
Kretschmer-Tonke verfasst wurde. 
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31.1.:	 Im täglichen Ratgeber der tz erläutert RA Rudolf Stürzer die verschiedenen 
Arten von Steuern, die Immobilieneigentümer tragen müssen. 

2.2.:	 RA Simon Koch erläutert im Interview mit den Münchner Wochenanzeigern 
die Frage, ob der Vermieter die Schließanlage eines Hauses auf Kosten des 
Mieters austauschen lassen kann, wenn der Mieter bei der Wohnungsrück-
gabe einen Schlüssel nicht zurückgegeben hat. 

3.2.:	 RAin/StBin Agnes Fischl-Obermayer erläutert im Interview mit der Wochen-
zeitung HALLO, ob und unter welchen Voraussetzungen die Kosten von en-
ergetischen Maßnahmen bei der Einkommensteuererklärung steuermindernd 
geltend gemacht werden können. 

	 Die Immobilien Zeitung – Fachzeitung für die Immobilienwirtschaft be-
richtet über die Neuauflage des Wohnungseigentümer-Lexikons, das von 
RAin Melanie Sterns-Kolbeck, RA Detlef L. Sterns und RAin Anna-Lena 
Kretschmer-Tonke verfasst wurde. 

5.2.:	 Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht eine Presseinformation mit Berech-
nungsbeispielen von HAUS + GRUND MÜNCHEN zur neuen Grundsteuer in 
Bayern. 

11.2.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz-Serie „Bürgeranwalt“, ob und in wel-
chen Fällen Grundstückseigentümer für Schäden auf dem Nachbargrund-
stück durch umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste haften. 

16.2.:	 RAin Florentina Mantscheff erläutert im Interview mit den Münchner Wo-
chenanzeigern, ob der Vermieter dem Mieter eines Einfamilienhauses ge-
statten muss, eine Wallbox zum Laden seines Elektroautos zu montieren und 
was dabei beachtet werden sollte. 

	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet in der Februar-
Ausgabe über die Neuauflage des von RA Rudolf Stürzer und RA Michael 
Koch verfassten Buches „Mietrecht für Vermieter von A-Z“ sowie über das 
von RAin Birgit Noack und RAin Martina Westner verfasste Buch „Heizko-
stenabrechnung leicht gemacht“. 

18.2.:	 Der Immostar veröffentlicht eine Presseinformation von HAUS + GRUND 
MÜNCHEN zur neuen Grundsteuer. 

	 Im Immostar erläutert RA Rudolf Stürzer, ob und in welchen Fällen Grund-
stückseigentümer für Schäden auf dem Nachbargrundstück durch umge-
stürzte Bäume und herabgefallene Äste haften. 

19.2.:	 Die Augsburger Allgemeine veröffentlicht ein Interview mit RA Rudolf Stür-
zer zu den Nachteilen für die Mieter, wenn eine Immobilie zur Zahlung der 
Erbschaftsteuer von den Erben an einen gewerblichen Investor verkauft wer-
den muss. 



4

22.2.:	 Die Abendzeitung veröffentlicht ein Interview mit RA Rudolf Stürzer über die 
Erhebungen von HAUS + GRUND MÜNCHEN zur Entwicklung der Mieten im 
Vergleich zur Entwicklung der Löhne und Gehälter der letzten 6 Jahre mit dem 
Ergebnis, dass der Anteil der Miete am Durchschnittsgehalt gesunken ist. 

23.2.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Martina 
Westner zur Frage, in welchen Fällen Mieter einen Anspruch auf Erteilung 
einer Untervermietungserlaubnis haben. 

26.2.:	 Die Süddeutsche Zeitung berichtet über die Vergleichsberechnungen von 
HAUS + GRUND MÜNCHEN zwischen der derzeitigen und der ab 2025 zu 
zahlenden Grundsteuer. 

2.3.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Mar-
tina Westner zur Frage, ob die Kosten einer Baumfällung zu den auf die 
Mieter umlagefähigen Betriebskosten zählen. 

	 In der Sendung Der Funkstreifzug des Bayerischen Rundfunks nimmt 
RA Rudolf Stürzer Stellung zu den Gründen für die Zunahme von Baumängeln. 

4.3.:	 Der Immostar veröffentlicht ein Interview mit RA Rudolf Stürzer über die 
Erhebungen von HAUS + GRUND MÜNCHEN zur Entwicklung der Mieten im 
Vergleich zur Entwicklung der Löhne und Gehälter der letzten 6 Jahre mit dem 
Ergebnis, dass der Anteil der Miete am Durchschnittsgehalt gesunken ist. 

	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ erläutert RA Rudolf Stürzer welche Versi-
cherungen bei Sturmschäden zahlen. 

5.3.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der Süddeutschen Zeitung, unter welchen 
Voraussetzungen Hauseigentümer für Schäden auf dem Nachbargrundstück 
durch umgestürzte Bäume haften. 

	 Anlässlich des „Tages des Energiesparens“ veröffentlicht die tz ein Interview mit 
RA Rudolf Stürzer mit Tipps, wie man seine Energiekosten reduzieren kann. 

6.3.:	 In der Sendung Der Funkstreifzug des Bayerischen Rundfunks nimmt 
RA Rudolf Stürzer Stellung zu den Gründen für die Zunahme von Baumän-
geln.

7.3.:	 Der tägliche tz-Ratgeber veröffentlicht ein Interview mit RA Rudolf Stürzer 
zu den Aufgaben sowie den Rechten und Pflichten von Hausverwaltungen. 

9.3.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Melanie 
Sterns-Kolbeck zur Frage, ob Wohnungseigentümer beschließen können, 
dass Eigentümerversammlungen künftig nur noch virtuell stattfinden. 

10.3.:	 Münchner Merkur und tz. veröffentlichen eine Stellungnahme von RA Rudolf 
Stürzer zu dem Problem, dass immer mehr Erben von Mehrfamilienhäuser 
das Haus verkaufen müssen, weil sie die exorbitant gestiegene Erbschaft-
steuer nicht bezahlen können. 
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	 Münchner Merkur und tz berichten über die Berechnungen von HAUS + 
GRUND MÜNCHEN, wonach sich die Nebenkosten aufgrund der stark gestie-
genen Preise bei Gas und Öl, der erhöhten städtischen Müllgebühren sowie 
der CO²-Steuer im Laufe des Jahres mindestens verdoppeln werden und Ei-
gentümer und Mieter im Frühjahr 2023 bei der Endabrechnung des Kalender-
jahres 2022 mit Nachzahlungen im 4-stelligen Bereich rechnen müssen. 

	 Der Bayerische Rundfunk und Radio Arabella berichten über unsere Pres-
seinformation zu den dratisch gestiegenen Energiekosten und die Empfeh-
lung, die monatlichen Heizkostenvorauszahlungen deutlich zu erhöhen. 

	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet in der März-Aus-
gabe über das von RAin Birgit Noack verfasste Buch „Vermieterwissen 
2022“ mit neuen, wichtigen Informationen für Vermieter, Makler und Hausver-
walter. 

11.3.:	 Im Bayerischen Rundfunk fordert RA Rudolf Stürzer, dass die seit 13 Jahren 
unveränderten Steuerfreibeträgen bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer 
deutlich angehoben werden und als Bemessungsgrundlage der Erbschaftsteu-
er der Ertrag des Hauses maßgeblich ist, nachdem immer mehr Erben gerade 
von sozialen Vermietern mit niedrigen Mieten aus den Erträgen des Hauses die 
exorbitant hohe Erbschaftsteuer, die sich aus den Verkehrswert des Hauses 
errechnet, nicht bezahlen können und das Haus verkaufen müssen.

13.3.:	 Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtet über die Forderung 
von RA Rudolf Stürzer, dass die seit 13 Jahren unveränderten Steuerfreibe-
trägen bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer deutlich angehoben werden 
und als Bemessungsgrundlage der Erbschaftsteuer der Ertrag des Hauses 
maßgeblich ist, nachdem immer mehr Erben gerade von sozialen Vermietern 
mit niedrigen Mieten aus den Erträgen des Hauses die exorbitant hohe Erb-
schaftsteuer, die sich aus den Verkehrswert des Hauses errechnet, nicht be-
zahlen können und das Haus verkaufen müssen.

16.3.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Aria-
ne Schlegel, ob der Vermieter für rückstellige Stromkosten eines zahlungs-
unfähigen Mieters haftet. 

18.3.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz-Serie „Bürgeranwalt“, welche Infor-
mationen der Mieter bei einer beabsichtigten Untervermietung der Wohnung 
dem Vermieter über den künftigen Untermieter geben muss. 

	 Der Immostar berichtet über die Empfehlung von HAUS + GRUND MÜN-
CHEN an Eigentümer und Mieter, hohe Rücklagen zu bilden für die im Früh-
jahr 2023 zu erwartenden Nachzahlungen von Heiz- und Energiekosten auf-
grund der im Laufe dieses Jahres drastisch gestiegenen Preise. 

23.3.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Birgit Noack 
zur Gültigkeitsdauer von Energieausweisen. 
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25.3.:	 RA Rudolf Stürzer begrüßt in der Abendzeitung den Vorstoß der GRÜNEN, 
soziale Eigentümer und Vermieter mit niedrigen Mieten bei der Erbschaft- und 
Schenkungssteuer zu begünstigen. 

30.3.:	 RAin Florentina Mantscheff erläutert im Interview mit den Münchner Wo-
chenanzeigern, ob der Vermieter dem Mieter die Montage einer Wallbox zum 
Laden eines Elektroautos gestatten muss und was dabei beachtet werden 
sollte. 

6.4.:	 In einem Beitrag von „Die Welt“ zur steigenden Zahl von Erben, die die ex-
orbitant gestiegene Erbschaftsteuer nicht bezahlen können und deshalb das 
Haus verkaufen müssen, fordert RA Rudolf Stürzer eine deutliche Anhebung 
der seit 13 Jahren unveränderten Steuerfreibeträge und rät, zumindest alle 
10 Jahre Anteile auf die Kinder zu übertragen, um wenigstens die – wenn 
auch viel zu niedrigen – Freibeträge auszuschöpfen. 

	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Interview mit der Wochenzeitung HALLO, was 
die Verwaltung eines Mietshauses kosten darf.

11.4.:	 Im täglichen tz-Ratgeber erläutert RA Rudolf Stürzer, welche Kosten neben 
der Miete auf die Mieter umgelegt werden dürfen. 

13.4.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der Süddeutschen Zeitung, dass Indexmiet-
verträge nicht erst seit der galoppierenden Inflation beliebt sind, sondern 
schon seit Jahrzehnten aufgrund ihrer Transparenz und Befriedungswirkung 
im Vergleich zu streitanfälligen Mieterhöhungen nach dem Mietspiegel. 

	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin An-
drea Nasemann zur Frage, ob ein Eigentümer an seinem auf der Grund-
stücksgrenze stehenden Haus eine Wärmedämmung anbringen darf, wenn 
die Dämmplatten in den Luftraum des Nachbargrundstücks ragen. 

20.4.:	 RAin Melanie Sterns-Kolbeck erläutert im Interview mit der Wochenzeitung 
HALLO, wer in Wohnungseigentumsanlagen für Wasserschäden am Son-
dereigentum eines Eigentümers z.B. am Parkettboden oder dem Inventar 
entstanden sind, aufkommen muss, wenn für den Schaden Mängel des Ge-
meinschaftseigentums (z.B. undichtes Dach) ursächlich sind. 

21.4.:	 RA Rudolf Stürzer kritisiert im Münchner Merkur und der tz die geplante 
Verteilung der CO²-Kosten auf Eigentümer und Mieter auf der Grundlage der 
letzten Heizkostenabrechnung d.h. nach dem Verbrauch des Mieters und 
nicht nach dem energetischen Zustand des Gebäudes. 

22.4.:	 Das IHK Magazin für München und Oberbayern veröffentlicht in der April-
Ausgabe Berechnungen von HAUS + GRUND MÜNCHEN zur Entwicklung 
der Mieten im Vergleich zur Entwicklung der Löhne und Gehälter in den letz-
ten 6 Jahren. 

25.4.:	 DER SPIEGEL veröffentlicht eine Stellungnahme von RA Rudolf Stürzer zu 
den Vor- und Nachteilen von Indexmieten. 
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27.4.:	 Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur und tz berichten über die War-
nung von HAUS + GRUND MÜNCHEN vor Nachzahlungen von Heiz- und 
Energiekosten in 4-stelliger Höhe im Frühjahr 2023 aufgrund der im Laufe 
dieses Jahres drastisch gestiegenen Preise. 

	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Anna-
Lena Kretschmer-Tonke zur Frage, ob Mieter den Anbieter für den Einbau 
einer Wallbox zum Laden von Elektroautos frei auswählen dürfen. 

	 Im Münchner Merkur und tz erläutert RA Rudolf Stürzer, warum die Infla-
tion nicht nur Mieter mit Indexmieten, sondern auch Vermieter stark belastet. 

28.4.:	 Die Süddeutsche Zeitung berichtet über die Jahreshauptversammlung von 
HAUS + GRUND MÜNCHEN und die Ausführungen von Albert Fittkau, dem 
Vorsitzenden des Münchner Gutachterausschusses und Leiter des städti-
schen Bewertungsamts zur Entwicklung der Grundstücks- und Kaufpreise in 
München. 

29.4.:	 Der Immostar veröffentlicht eine Presseinformation von HAUS + GRUND 
MÜNCHEN zur neuen Grundsteuer. 

	 RA Rudolf Stürzer erläutert in seinem im Immostar veröffentlichten Grußwort 
zur Münchner Immobilienmesse, warum sich der Kauf einer Immobilie auch 
bei steigenden Zinsen immer noch lohnt. 

	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz-Serie „Bürgeranwalt“, ob der Mieter 
wegen eines Mangels auch dann die Miete mindern darf, wenn er mehrere 
Termine mit Handwerkern zur Beseitigung des Mangels platzen ließ. 

2.5.:	 RA Rudolf Stürzer widerspricht in der Abendzeitung der Kritik des Mieter-
vereins an Indexmieten unter Hinweis darauf, dass die Mieter in den vergan-
genen Jahren aufgrund der schwachen Indexentwicklung von Indexmieten 
stark profitiert haben. 

2.,3.,4.,5.5.:	 München TV berichtet über die Jahreshauptversammlung von HAUS + 
GRUND MÜNCHEN und sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zu den 
Themen der Pressekonferenz:

	 – �Explodierende Heizkosten, galoppierende Indexmieten, CO²-Steuer – Was 
auf Mieter und Eigentümer zukommt

	 – �War früher alles besser? – Münchner Mieten, Betriebs- und Energiekosten 
im Spiegel der letzten 40 Jahre

	 – �Neue Grundsteuer – In München müssen 800.000 Wohnungen und Grund-
stücke neu bewertet werden

4.5.:	 Das Bayerische Fernsehen sendet in der Abendschau ein Interview mit RA 
Rudolf Stürzer zu den stark steigenden Indexmieten. 
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	 RAin Martina Westner erläutert im Interview mit der Wochenzeitung HALLO, 
welche Kosten unter den Begriff „Sonstige Betriebskosten“ fallen, die auf die 
Mieter umgelegt werden können. 

6.5.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Bayerischen Rundfunk was bei energeti-
schen Sanierungen von Gebäuden beachtet werden sollte. 

7.5.:	 Die Passauer Neue Presse berichtet über den Landesverbandstag von Haus 
& Grund Bayern und die Kritik von RA Rudolf Stürzer zur geplanten Beteili-
gung von Vermietern an der CO²-Steuer auf Grundlage des Energieverbrauchs 
des Mieters. 

11.5.:	 RAin/StBin Agnes Fischl-Obermayer erläutert im Interview mit den Münch-
ner Wochenanzeigern die Vorteile eines Testaments bei Eintritt des Erbfalles. 

12.5.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Notizbuch des Bayerischen Rundfunks die 
Vor- und Nachteile von Indexmieten. 

13.5.:	 Der Immostar berichtet über die Vergleichsberechnungen von HAUS + 
GRUND MÜNCHEN zur Entwicklung der Münchner Mieten und der Betriebs- 
und Energiekosten im Vergleich zur Entwicklung der Löhne und Gehälter in 
den letzten 40 Jahren. 

	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet über die Neuauf-
lage des Buches „Mietrecht für Vermieter von A–Z“ von RA Rudolf Stürzer 
und RA Michael Koch sowie über die Neuauflage des Buches „Die Eigentü-
merversammlung“ von RAin Melanie Sterns-Kolbeck und RA Georg Hop-
fensperger. 

	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Immostar, was in Folge der CO²-Steuer, ex-
plodierender Heizkosten und galoppierender Indexmieten auf Eigentümer und 
Mieter zukommt. 

	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ erscheint ein Interview mit RA Rudolf Stürzer 
zur Frage, ob Hausverwalter Grundsteuererklärungen für die Eigentümer er-
stellen dürfen. 

	
16.5.:	 Im täglichen Ratgeber der tz erläutert RA Rudolf Stürzer, zu welchen ener-

getischen Sanierungsmaßnahmen Hauseigentümer verpflichtet sind, welche 
Kosten auf Mieter umgelegt werden können und welche Maßnahmen steuer-
mindernd geltend gemacht werden können. 

18.5.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin/StBin Agnes 
Fischl-Obermayer zum Thema „Schenkung einer Eigentumswohnung und 
anschließende Veräußerung unter den Voraussetzungen des § 23 Einkom-
mensteuergesetz“. 

20.5.:	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ erläutert RA Rudolf Stürzer die Frage, ob 
die Kosten für die Reinigung des Treppenhauses in einem Mehrfamilienhaus 
auch auf die Erdgeschossmieter umgelegt werden dürfen. 
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21.5.:	 Die tz veröffentlicht ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zum Nachbarrecht. 

25.5.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Aria-
ne Schlegel zur Frage, ob bei einem gewerblichen Mietverhältnis ein Verstoß 
gegen das Schriftformerfordernis vorliegt und daher auch ein 10-jähriger 
Mietvertrag vom Mieter mit 3-monatiger Kündigungsfrist gekündigt werden 
kann, wenn sich Mieter und Vermieter mündlich auf eine 50 %-ige Mietmin-
derung für einen Zeitraum von 6 Monaten wegen der Corona-Pandemie ge-
einigt haben.

1.6.:	 RA Simon Koch erläutert im Interview mit der Wochenzeitung HALLO, ob 
der Mieter bei Verlust eines Wohnungsschlüssels die Kosten für den Aus-
tausch der kompletten Schließanlage tragen muss. 

	
3.6.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz-Serie „Bürgeranwalt“ ein neues Urteil 

des Amtsgericht München, wonach der Vermieter bei Beleidigung und 
Bedrohung durch den Mieter zur außerordentlichen fristlosen Kündigung 
berechtigt ist. 

5.6.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Bayerischen Rundfunk die Vor- und Nach-
teile von Index- und Staffelmieten. 

8.6.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Mar-
tina Westner zur Frage, ob der Vermieter Unkosten z.B. Portokosten, die ihm 
aufgrund seiner neuen monatlichen Mitteilungspflicht über bestimmte Ver-
brauchsinformationen entstehen, auf die Mieter umlegen darf.

	 Der Münchner Merkur und der tz berichten über die Kritik von RA Rudolf 
Stürzer an der derzeitigen steuerrechtlichen Regelung zum sog. „Geldwerten 
Vorteil“, die im Falle eines Münchner Vermieters zu einer Steuernachforderung 
des Finanzamts von mehr als 40.000 € geführt hat, weil der Vermieter nach 
Auffassung der Behörde mehrere Wohnungen zu billig an seine Angestellten 
vermietet hat. 

9.6.:	 Das Windkraftjournal stellt das neue von RAin Claudia Finsterlin und RA 
Rudolf Stürzer verfasste Buch zur Grundsteuerreform vor. 

11.6.:	 Die tz veröffentlicht Vergleichsberechnungen von HAUS + GRUND MÜNCHEN 
zur neuen Grundsteuer. 

14.6.:	 RA Rudolf Stürzer nimmt im Bayerischen Rundfunk Stellung zur Frage, für 
wen sich ein Erbbaurecht lohnt. 

15.6.:	 RAin Florentina Mantscheff erläutert in der Wochenzeitung HALLO, ob dem 
Mieter eines Einfamilienhauses die Montage einer Wallbox zum Laden seines 
Elektroautos gestattet werden muss und was dabei beachtet werden sollte. 

	 Das Magazin für Kommunales Management stellt das soeben erschienene, 
von RAin Claudia Finsterlin und RA Rudolf Stürzer verfasste Buch zur 
neuen Grundsteuer vor.
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16.6.:	 RA Rudolf Stürzer nimmt im Bayerischen Fernsehen Stellung zum Fall 
eines Vermieters, von dem das Finanzamt eine Steuernachforderung in 5-stel-
liger Höhe fordert, weil er Mitarbeitern Wohnungen zu einer günstigen Miete 
vermietet hat.

20.6.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Notizbuch des Bayerischen Rundfunks die 
neue Grundsteuer. 

	 Das Bayerische Fernsehen sendet in der Abendschau ein Interview mit RA 
Rudolf Stürzer zur neuen Grundsteuer. 

22.6.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RA Simon 
Koch zur Frage, ob eine Wohnungseigentümergemeinschaft ein Verbot des 
Abstellens von Elektroautos in der Tiefgarage wirksam beschließen kann. 

	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet über die Neuauf-
lage des Buches „Mietrecht für Vermieter von A–Z“ von RA Rudolf Stürzer 
und RA Michael Koch. 

25.6.:	 Die Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur und tz berichten über die 
Jahreshauptversammlung von HAUS + GRUND MÜNCHEN, das neue Buch 
zur Grundsteuerreform von RAin Claudia Finsterlin und RA Rudolf Stürzer 
sowie über die erneute Auszeichnung von HAUS + GRUND MÜNCHEN als 
bundesweit erfolgreichste Interessenvertretung der Haus- und Wohnungsei-
gentümer. 

26.6.:	 Bild und Welt am Sonntag berichten über die Kritik von RA Rudolf Stürzer 
an der derzeitigen steuerrechtlichen Regelung zum sog. „Geldwerten Vorteil“, 
die im Falle eines Münchner Vermieters zu einer Steuernachforderung des 
Finanzamts von mehr als 40.000 € geführt hat, weil der Vermieter nach Auf-
fassung der Behörde mehrere Wohnungen zu billig an seine Angestellten 
vermietet hat. 

28.6.:	 Der Bayerische Rundfunk berichtet über die Bedenken von RA Rudolf Stür-
zer, dass vielen Hauseigentümern und Mietern das Ausmaß der Nachzahlun-
gen bei den Heiz- und Energiekosten im Frühjahr nächsten Jahres aufgrund 
der exorbitanten Preissteigerungen noch nicht bewusst ist. 

	 Das Magazin für Kommunales Management stellt das soeben erschienene, 
von RAin Claudia Finsterlin und RA Rudolf Stürzer verfasste Buch zur 
neuen Grundsteuer vor.

29.6.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Martina 
Westner zur Frage, ob die Kosten einer Baumfällung zu den auf den Mieter 
umlagefähigen Betriebskosten zählen. 

30.6.:	 RA Rudolf Stürzer weist in der Augsburger Allgemeinen daraufhin, dass 
Grundsteuererklärungen nicht nur online, sondern auch in Papierform einge-
reicht werden können und in Bayern Wert und Lage sowie Alter und Zustand 
des Gebäudes für die Grundsteuer nicht relevant sind. 
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2.7.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der Süddeutschen Zeitung, welche Angaben 
Eigentümer in der Grundsteuererklärung machen müssen. 

	 Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht ein Interview mit RA Rudolf Stürzer 
zum Inhalt der Steuererklärung für die neue Grundsteuer. 

	 Das IHK Magazin von München und Oberbayern berichtet in der Juli-Aus-
gabe über die erneute Auszeichnung von HAUS + GRUND MÜNCHEN als 
bundesweit erfolgreichste Interessenvertretung der Haus- und Wohnungsei-
gentümer. 

4.7.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert im täglichen tz-Ratgeber die Fallen beim Immo-
bilienkauf. 

	 Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht eine Stellungnahme von RA Rudolf 
Stürzer zum Leerstand von Wohnungen des Freistaates Bayern und zur Ent-
wicklung der Bodenrichtwerte in München. 

6.7.:	 RA Georg Hopfensperger weist im Interview mit den Münchner Wochen-
anzeigern daraufhin, dass nach der speziellen Bestimmung zur Covid-
19-Pandemie Mieter wegen rückständiger Mieten im Zeitraum vom 01.04. – 
30.06.2020 zwar nicht gekündigt werden konnten; die Mieten jedoch vollstän-
dig nachgezahlt werden müssen.

7.7.:	 Der Buchmarkt das Ideenmagazin für den Buchhandel stellt das neue von 
RAin Claudia Finsterlin und RA Rudolf Stürzer verfasste Buch zur Grund-
steuerreform vor. 

8.7.:	 Der Immostar berichtet über den von RAin Claudia Finsterlin und RA Ru-
dolf Stürzer verfassten Ratgeber zur neuen Grundsteuer sowie über die 
erneute Auszeichnung von HAUS + GRUND MÜNCHEN als bundesweit er-
folgreichste Interessenvertretung der Haus- und Wohnungseigentümer. 

	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz-Serie „Bürgeranwalt“, ob und in welcher 
Art und Weise Mieter bei Auszug zum Streichen von Türen verpflichtet sind. 

	 Die Bayerische Staatszeitung stellt das soeben erschienene, von RAin 
Claudia Finsterlin und RA Rudolf Stürzer verfasste Buch zur neuen Grund-
steuer vor.

	 Der Immostar berichtet über die Jahreshauptversammlung von HAUS + 
GRUND MÜNCHEN sowie über die Presseinformation zur neuen Grundsteuer. 

9.7.:	 Bild berichtet über die Jahreshauptversammlung von HAUS + GRUND MÜN-
CHEN, das neue Buch zur Grundsteuerreform von RAin Claudia Finsterlin 
und RA Rudolf Stürzer sowie über die erneute Auszeichnung von HAUS + 
GRUND MÜNCHEN als bundesweit erfolgreichste Interessenvertretung der 
Haus- und Wohnungseigentümer.
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13.7.:	 Die Münchner Wochenanzeiger berichten über die Jahreshauptversamm-
lung von HAUS + GRUND MÜNCHEN, das neue Buch zur Grundsteuerreform 
von RAin Claudia Finsterlin und RA Rudolf Stürzer sowie über die erneute 
Auszeichnung von HAUS + GRUND MÜNCHEN als bundesweit erfolgreichs-
te Interessenvertretung der Haus- und Wohnungseigentümer.

	 RAin Ariane Schlegel erläutert in der Wochenzeitung HALLO ein neues BGH-
Urteil, wonach Eigentümer und Vermieter nicht für rückständige Strom- und 
Gaskosten des Mieters haften, wenn der Verbrauch der vermieteten Wohnung 
über einen eigenen Zähler erfasst wird. 

16.7.:	 Die Abendzeitung sowie die Wochenzeitung HALLO berichten zu den glei-
chen Themen. 

	 RA Rudolf Stürzer weist im Fokus die Kritik von Mieterverbänden an der 
Indexmiete zurück und erinnert daran, dass Mieter in der Vergangenheit auf-
grund der schwachen Indexentwicklung über einen langen Zeitraum von der 
Indexmiete profitiert haben. 

18.7.:	 Der SIS Steuerberaterbrief stellt das soeben erschienene, von RAin Claudia 
Finsterlin und RA Rudolf Stürzer verfasste Buch zur neuen Grundsteuer vor. 

19.7.:	 Der Vdiv stellt das soeben erschienene, von RAin Claudia Finsterlin und RA 
Rudolf Stürzer verfasste Buch zur neuen Grundsteuer vor.

	 Glüxmagazin stellt das soeben erschienene, von RAin Claudia Finsterlin 
und RA Rudolf Stürzer verfasste Buch zur neuen Grundsteuer vor.

20.7.:	 RAin/StBin Agnes Fischl-Obermayer erläutert im Interview mit den Münch-
ner Wochenanzeigern die Voraussetzungen für die Befreiung von der Erb-
schaftsteuer bei Vorliegen eines „Familienheims“. 

27.7.:	 RA Georg Hopfensperger weist im Interview mit der Wochenzeitung HALLO 
daraufhin, dass nach der speziellen Bestimmung zur Covid-19-Pandemie 
Mieter wegen rückständiger Mieten im Zeitraum vom 01.04. – 30.06.2020 
zwar nicht gekündigt werden konnten; die Mieten jedoch vollständig nach-
gezahlt werden müssen. 

30.7.:	 Im Handelsblatt erläutert RA Rudolf Stürzer die Vor- und Nachteile von 
Indexmieten und die Gründe für die steigende Zahl von indexierten Mietver-
trägen. 

1.8.:	 AssCompact stellt das soeben erschienene, von RAin Claudia Finsterlin 
und RA Rudolf Stürzer verfasste Buch zur neuen Grundsteuer vor.

3.8.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin Mar-
tina Westner zur Frage, was Nachbarn unternehmen können, wenn sie mehr-
mals in der Woche durch Rauch- und Grillgerüche aus der darunterliegenden 
Wohnung belästigt werden. 
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4.8.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Handelsblatt die Gründe für die in den letz-
ten Jahren exorbitant gestiegene Erbschaft- und Schenkungssteuer. 

5.8.:	 Der Immostar berichtet über die Kritik von RA Rudolf Stürzer an einem 
neuen Gesetzesentwurf, wonach sich die Aufteilung der CO²-Abgabe zwi-
schen Vermieter und Mieter nicht nach dem energetischen Zustand des Ge-
bäudes, sondern ausschließlich nach dem Energieverbrauch des Mieters 
richten soll.

10.8.:	 RAin Florentina Mantscheff erläutert in der Wochenzeitung HALLO, ob der 
Mieter an dem mit der Wohnung vermieteten Garagenstellplatz eine Wallbox 
anbringen darf und was Vermieter in diesem Fall beachten müssen. 

	 Das Bayerische Fernsehen sendet in der Rundschau ein Interview mit RA 
Rudolf Stürzer zur Frage, ob die gestiegenen Hypothekenzinsen und die 
starken Energiepreissteigerungen zu einem Rückgang der Kaufpreise von 
Immobilien führen werden.

11.8.:	 RA Rudolf Stürzer nimmt in der ARD Stellung zum Fall eines Hauseigentümers, 
von dem das Finanzamt eine Steuernachzahlung von € 41.445 fordert, weil er 
nach Auffassung der Behörde mehrere Wohnungen zu billig vermietet hat.

13.8.:	 Die tz berichtet über die Kritik von RA Rudolf Stürzer an einem neuen Ge-
setzesentwurf, wonach sich die Aufteilung der CO²-Abgabe zwischen Vermie-
ter und Mieter nicht nach dem energetischen Zustand des Gebäudes, son-
dern ausschließlich nach dem Energieverbrauch des Mieters richten soll.

17.8.:	 RAin Anna-Lena Kretschmer-Tonke erläutert im Interview mit den Münch-
ner Wochenanzeigern die sog. Schonfristzahlung d.h. ob und unter welchen 
Voraussetzungen ein Mieter eine Kündigung wegen Zahlungsverzugs durch 
Nachzahlung der Miete unwirksam machen kann. 

	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Anna-Lena 
Kretschmer-Tonke zur Frage, ob Mieter den Anbieter für eine Elektrolade-
station in der Tiefgarage frei auswählen können. 

25.8.:	 Der Bayerische Rundfunk berichtet über die Forderung von RA Rudolf Stür-
zer, die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung über den 31.10.2022 
hinaus zu verlängern. 

26.8.:	 Die Bayerische Staatszeitung berichtet über die Kritik von RA Rudolf Stür-
zer am derzeit geltenden Steuerrecht, das gerade soziale Vermieter mit nied-
rigen Mieten benachteiligt, weil sie bei Mieten, die unter 66 % der ortsübli-
chen Miete liegen, ihre Werbungskosten u.a. Reparaturen und Abschreibun-
gen nicht in voller Höhe absetzen können. 

	 RA Rudolf Stürzer nimmt in der tz Stellung zur Frage, ob einem Mieter ge-
kündigt werden kann, wenn er seine Wohnung ohne Erlaubnis des Vermieters 
an Touristen untervermietet. 
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27.8.:	 Die Abendzeitung berichtet über die Kritik von RA Rudolf Stürzer zum glei-
chen Thema. 

31.8.:	 RAin Andrea Nasemann erläutert im Interview mit den Münchner Wochen-
anzeigern, ob und unter welchen Voraussetzungen Nachbarn die Fassaden-
dämmung eines auf der Grundstücksgrenze stehenden Gebäudes auch dann 
dulden müssen, wenn die Wärmedämmplatten in den Luftraum ihres Grund-
stücks ragen. 

	 Die tz veröffentlicht ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zu den Rechten von 
Bauherrn im Falle von erheblichen Verzögerungen bei der Fertigstellung von 
Neubauten. 

2.9.:	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der Abendzeitung die Auswirkungen der stark 
gestiegenen Darlehenszinsen sowie der Energiepreise auf den Immobilien-
markt. 

	 RA Rudolf Stürzer nimmt in der tz-Serie „Bürgeranwalt“ Stellung zur Frage, 
ob Eigentümer eines Stellplatzes ein dort geparktes fremdes Fahrzeug auch 
ohne Vorliegen einer Behinderung sofort Abschleppen lassen können. 

3.9.:	 RA Rudolf Stürzer kritisiert im Interview mit der Süddeutschen Zeitung 
einen neuen Regierungsentwurf, wonach sich die Aufteilung der CO²-Abgabe 
zwischen Vermieter und Mieter nicht nach dem energetischen Zustand des 
Gebäudes, sondern nur nach dem Energieverbrauch des Mieters richten soll.

6.9.:	 RA Rudolf Stürzer nimmt in der Süddeutschen Zeitung Stellung zur Ent-
wicklung der Indexmieten und deren Vor- und Nachteile. 

7.9.:	 Der Bayerische Rundfunk sendet in der Radio Welt ein Interview mit RA 
Rudolf Stürzer zur neuen Grundsteuer insbesondere zur Frage, warum die 
Abgabe der Steuererklärungen so schleppend läuft und welche Probleme die 
Eigentümer mit der Grundsteuererklärung haben.

	 RAin/StBin Agnes Fischl-Obermayer erläutert im Interview mit der Wochen-
zeitung HALLO die Vorteile eines Testaments bei Eintritt des Erbfalles. 

12.9.:	 Im täglichen tz-Ratgeber erläutert RA Rudolf Stürzer, ob und in welchem 
Umfang Hauseigentümer zur Sanierung und Modernisierung des Hauses ver-
pflichtet sein können. 

14.9.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit RAin/StBin 
Agnes Fischl-Obermayer zur Entwicklung der Immobilienpreise. 

	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln berichtet in der September-
Ausgabe über das anlässlich der Grundsteuerreform neu erschienene Buch 
von RAin Claudia Finsterlin und RA Rudolf Stürzer. 
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21.9.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Ariane 
Schlegel zur Frage, ob bei einem gewerblichen Mietverhältnis ein Verstoß 
gegen das Schriftformerfordernis vorliegt und daher auch ein 10-jähriger 
Mietvertrag vom Mieter mit 3-monatiger Kündigungsfrist gekündigt werden 
kann, wenn sich Mieter und Vermieter mündlich auf eine 50 %-ige Mietmin-
derung für einen Zeitraum von 6 Monaten wegen der Corona-Pandemie ge-
einigt haben. 

28.9.:	 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer erläutert im Interview mit den Münchner 
Wochenanzeigern die Vor- und Nachteile von Index- und Staffelmieten.

5.10.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Martina 
Westner zur Frage, ob Vermieter die Kosten z.B. Portokosten, die durch die 
neue monatliche Pflicht zur Mitteilung von bestimmten Verbrauchsinformati-
onen entstehen, auf die Mieter umlegen können. 

6.10.:	 Die Süddeutsche Zeitung berichtet über die Jahreshauptversammlung von 
HAUS + GRUND MÜNCHEN, das Buch zur neuen Grundsteuer von RAin 
Claudia Finsterlin und RA Rudolf Stürzer sowie über die erneute Auszeich-
nung von HAUS + GRUND MÜNCHEN als bundesweit erfolgreichste Interes-
senvertretung der Haus- und Wohnungseigentümer.

8.10.:	 RA Rudolf Stürzer widerspricht im Interview mit der Rundschau des Bay-
erischen Fernsehens der Forderung des Mieterbundes nach einer allgemei-
nen Deckelung der Indexmieten.

	 Bild veröffentlicht die Stellungnahme von RA Rudolf Stürzer zum gleichen 
Thema. 

12.10.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit Wirt-
schaftsjurist Andreas Stürzer zur Frage, wie eine Hausverwaltung zur Um-
setzung von Beschlüssen der Wohnungseigentümergemeinschaft veranlasst 
werden kann. 

15.10.:	 Münchner Merkur und tz berichten über die Jahreshauptversammlung von 
HAUS + GRUND MÜNCHEN, das Buch zur neuen Grundsteuer von RAin 
Claudia Finsterlin und RA Rudolf Stürzer sowie über die erneute Auszeich-
nung von HAUS + GRUND MÜNCHEN als bundesweit erfolgreichste Interes-
senvertretung der Haus- und Wohnungseigentümer.

	 DER SPIEGEL berichtet über die erneute Auszeichnung von HAUS + GRUND 
MÜNCHEN als bundesweit erfolgreichste Interessenvertretung der Haus- und 
Wohnungseigentümer. 

	 Das IHK Magazin für München und Oberbayern berichtet in der Oktober-
Ausgabe über die erneute Auszeichnung von HAUS + GRUND MÜNCHEN 
als bundesweit erfolgreichste Interessenvertretung der Haus- und Wohnungs-
eigentümer. 
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19.10.:	 RA Simon Koch erläutert im Interview mit der Wochenzeitung HALLO die 
Frage, ob eine Wohnungseigentümergemeinschaft ein Verbot des Abstellens 
von Elektroautos in der Tiefgarage wirksam beschließen kann. 

22.10.:	 Die Süddeutsche Zeitung sowie die Bild berichten über die Jahreshaupt-
versammlung von HAUS + GRUND MÜNCHEN, das Buch zur neuen Grund-
steuer von RAin Claudia Finsterlin und RA Rudolf Stürzer sowie über die 
erneute Auszeichnung von HAUS + GRUND MÜNCHEN als bundesweit er-
folgreichste Interessenvertretung der Haus- und Wohnungseigentümer. 

26.10.:	 RAin/StBin Agnes Fischl-Obermayer erläutert im Interview mit den Münch-
ner Wochenanzeigern, ob man ein widerrufenes notarielles Testament wie-
der „aufleben“ lassen kann. 

	 RA Rudolf Stürzer erläutert im Münchner Merkur und der tz die Auswirkun-
gen der Energiekrise und der steigenden Darlehenszinsen auf den Münchner 
Mietmarkt. 

	 Die Verbandszeitung von Haus und Grund Köln stellt das anlässlich der 
Grundsteuerreform erschienene Buch von RAin Claudia Finsterlin und RA 
Rudolf Stürzer „Grundsteuer für Immobilieneigentümer und Verwalter“ sowie 
das Buch „Steuern sparen für Immobilieneigentümer“ von RAin Claudia Fin-
sterlin und Dr. Ulrike Kirchhoff vor. 

28.10.:	 Münchner Merkur und tz berichten über das Buch „Einbruchsicherung“ von 
RA Rudolf Stürzer und Architekt Stefan Onischke.

	 RA Rudolf Stürzer erläutert in der tz-Serie „Bürgeranwalt“, wie ein Vermie-
ter reagieren sollte, wenn er feststellt, dass ein Mieter, mit dem er einen Miet-
vertrag abgeschlossen hat, in die Wohnung nicht selbst eingezogen ist, son-
dern diese einem Verwandten überlassen hat. 

	 Der Immostar berichtet über die Presseinformation von HAUS + GRUND 
MÜNCHEN zur Verlängerung der Abgabefrist für die Grundsteuererklärung 
bis 31.01.2023 sowie über den Ratgeber zur neuen Grundsteuer von RAin 
Claudia Finsterlin und RA Rudolf Stürzer. 

2.11.:	 RAin/StBin Agnes Fischl-Obermayer erläutert im Interview mit der Wochen-
zeitung HALLO, ob die Befreiung von der Erbschaftsteuer wegen Vorliegen 
eines „Familienheims“ durch Aufnahme von Flüchtlingen gefährdet wird. 

9.11.:	 Die Münchner Wochenanzeiger veröffentlichen ein Interview mit Wirt-
schaftsjurist Andreas Stürzer zur Frage, ob sich Wohnungseigentümer an 
den Betonsanierungskosten der Tiefgarage auch dann beteiligen müssen, 
wenn sie nicht Eigentümer eines Stellplatzes sind.

14.11.:	 RA Rudolf Stürzer, RAin/StBin Agnes Fischl-Obermayer, Dr. Ulrike Kirch-
hoff, Vorsitzende Haus & Grund Bayern und Sibylle Barent, Haus & Grund 
Deutschland diskutieren beim Ortstermin im Anwesen eines Mitglieds, dessen 
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Erben zur Zahlung der Erbschaftsteuer in Millionenhöhe nicht in der Lage sein 
werden, mit MdB Claudia Tausend über die Forderungen von HAUS + GRUND 
nach Änderungen im Erbschaftsteuerrecht. 

	 RA Rudolf Stürzer kritisiert in der Süddeutschen Zeitung die erneute steu-
erliche Höherbewertung von Immobilien durch das Jahressteuergesetz 2022 
bei stagnierenden Freibeträgen in der Erbschaft- und Schenkungssteuer.

15.11.:	 Süddeutsche Zeitung, Münchner Merkur, tz und Abendzeitung berichten 
über das Gespräch mit MdB Claudia Tausend und die Forderungen von HAUS 
+ GRUND. 

16.11.:	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit Wirtschaftsjurist 
Andreas Stürzer zur Frage, ob bei Neuabschluss eines Mietvertrages eine 
Staffel- oder Indexmiete vereinbart werden soll. 

21.11.:	 In einem Beitrag der Radio Welt des Bayerischen Rundfunks kritisiert RA 
Rudolf Stürzer die Bemessung der Erbschaftsteuer nach den Bodenricht-
werten und die seit 13 Jahren unveränderten Steuerfreibeträge.

23.11.:	 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer erläutert im Interview mit den Münchner 
Wochenanzeigern, ob die Miete von Rauchmeldern als Betriebskosten auf 
die Mieter umgelegt werden können. 

24.11.:	 Das Bayerische Fernsehen sendet in der Rundschau ein Interview mit RA 
Rudolf Stürzer zur Forderung von HAUS + GRUND MÜNCHEN die für Be-
triebserben geltenden Verschonungsregelungen bei der Erbschaftsteuer ent-
sprechend auch bei der Erbschaft von Immobilien anzuwenden.

26.11.:	 Die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht ein Interview mit RA Rudolf Stürzer 
zur Frage, welche Kosten als Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden 
können und was in Anbetracht der stark gestiegenen Energiepreise beachtet 
werden muss. 

29.11.:	 RA Rudolf Stürzer nimmt in FOCUS online Stellung zur neuen Grundsteuer.

30.11.:	 Der Bayerische Rundfunk sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zur 
Kritik an der seit Jahren laufend steigenden Erbschaftsteuer für Immobilien 
und den Forderungen von HAUS + GRUND nach einer Erhöhung der Freibe-
träge sowie einer Änderung der Bemessungsgrundlagen.

	 Die Wochenzeitung HALLO veröffentlicht ein Interview mit RAin Anna-Lena 
Kretschmer-Tonke zur Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen Mie-
ter eine fristlose Kündigung des Vermieters wegen Zahlungsverzugs durch 
Nachzahlung der rückständigen Mieten unwirksam machen können. 

	
2.12.:	 In der tz-Serie „Bürgeranwalt“ erläutert RA Rudolf Stürzer ob und auf wel-

che Weise gegen andauernden Baulärm im Nachbarhaus vorgegangen wer-
den kann. 
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	 Die tz berichtet über die Presseinformation von HAUS + GRUND MÜNCHEN 
zur Erhöhung der Mieten im sozialen Wohnungsbau ab 01.01.2023.

5.12.:	 MÜNCHEN TV sendet in der Münchner Wirtschaft ein Interview mit RA 
Rudolf Stürzer zur Kritik an der für Immobilienerben exorbitant gestiegenen 
und zunehmend unbezahlbaren Erbschaftsteuer und zu den Forderungen von 
HAUS + GRUND nach einer Änderung der Bemessungsgrundlage. 

7.12.:	 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer erläutert im Interview mit den Münchner 
Wochenanzeigern, ob der Mieter einer Eigentumswohnung berechtigt ist, an 
der Außenseite einer gemauerten Balkonbrüstung ein Photovolaik-Module 
(sog. „Balkonkraftwerk“) anzubringen. 

9.12.:	 Der Immostar veröffentlicht eine Presseinformation von HAUS + GRUND 
MÜNCHEN zur Räum- und Streupflicht von Eigentümern und Mietern sowie 
ein „Update“ des sog. „Beleidigungsspiegel“. Ferner berichtet der Immostar 
über die erneute Auszeichnung von HAUS + GRUND MÜNCHEN als erfolg-
reichste Interessenvertretung der Haus- und Wohnungseigentümer im Bun-
desgebiet sowie über den neuen Ratgeber zur Grundsteuerreform von RAin 
Claudia Finsterlin und RA Rudolf Stürzer. 

14.12.:	 RAin Andrea Nasemann erläutert im Interview mit der Wochenzeitung HAL-
LO, ob und unter welchen Voraussetzungen Nachbarn die Fassadendäm-
mung eines auf der Grundstücksgrenze stehenden Gebäudes auch dann 
dulden müssen, wenn die Wärmedämmplatten in den Luftraum ihres Grund-
stücks ragen.

15.12.:	 Der Bayerische Rundfunk sowie das Bayerische Fernsehen sendet in der 
Abendschau sowie in der Sendung mehr/wert ein Interview mit RA Rudolf 
Stürzer zum Thema: „Neue Immobilienbewertung: Wird erben unbezahlbar?“

21.12.:	 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer erläutert im Interview mit den Münchner 
Wochenanzeigern die mietrechtlichen Sonderregelungen, die bei Vermietung 
eines Zimmers innerhalb der vom Vermieter bewohnten Wohnung gelten. 

28.12.:	 Wirtschaftsjurist Andreas Stürzer erläutert im Interview mit der Wochen-
zeitung HALLO, ob die Miete von Rauchmeldern als Betriebskosten auf die 
Mieter umgelegt werden können.

30.12.:	 Das Mittagsmagazin von ARD und ZDF sendet ein Interview mit RA Rudolf 
Stürzer zu den Forderungen von Haus & Grund nach einer Senkung der Erb-
schaftsteuer für Immobilienerben. 
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Stichwortverzeichnis Fundstelle� Datum

Airbnb	 Immostar	 3/18/2022
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz	 Immostar	
Anzeige H + G MÜNCHEN	 Immostar	 1/12/2022
	 A&D Golf	 5/2/2022
	 Süddeutsche Zeitung	 6/25/2022
	 Münchner Merkur + tz	 6/25/2022
	 Neuhauser Werkstätten	 7/1/2022
	 IHK	 7/1/2022
	 Immostar	 7/8/2022
	 Bild	 7/9/2022
	 Münchner Wochenanzeiger	 7/13/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 7/16/2022
	 Abendzeitung	 7/16/2022
	 IHK	 10/1/2022
	 Süddeutsche Zeitung	 10/6/2022
	 DER SPIEGEL	 10/15/2022
	 Neuhauser Werkstätten	 11/23/2022
	 Immostar	 12/9/2022
Anzeige H + G MÜNCHEN – Jahreshauptversammlung	 München TV	 5/2/2022
		
 
Betriebskosten / -abrechnung / -umlage	 Münchner Wochenanzeiger	 1/5/2022
	 Münchner Wochenanzeiger	 3/2/2022
	 Immostar	 3/18/2022
	 tz	 4/11/2022
	 Immostar	 4/29/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 5/4/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 6/29/2022
	 Immostar	 10/28/2022
	 Münchner Wochenanzeiger	 11/23/2022
	 Süddeutsche Zeitung	 11/26/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 12/28/2022
Beleidigungsspiegel	 Immostar	 12/9/2022
Beweislast	 Immostar	 3/18/2022
		
 
Bücher (Vorstellung/Besprechung)		
Die Eigentümerversammlung	 Kölner HuG	 5/15/2022
Grundsteuer für Immobilieneigentümer und Verwalter	 Windkraft-Journal	 6/9/2022
	 Magazin für Kommunalmanagement	 6/28/2022
	 Buchmarkt	 7/7/2022
	 Bayerische Staatszeitung	 7/8/2022
	 SIS Steuerberaterbrief	 7/18/2022
	 Glüxmagazin	 7/19/2022
	 Vdiv	 7/19/2022
	 AssCompact Zeitschrift	 8/1/2022
	 Kölner HuG	 9/15/2022
	 Kölner HuG	 10/15/2022
Heizkostenabrechnung leicht gemacht	 Kölner HuG	 2/15/2022
Mietrecht für Vermieter von A-Z	 Kölner HuG	 2/15/2022
	 Kölner HuG	 5/15/2022
Praxishandbuch Wohnungseigentum	 Kölner HuG	 1/14/2022
Steuern sparen für die Immobilien-Eigentümer	 Kölner HuG	 10/15/2022
Wohnungseigentümer-Lexikon	 Immobilien Zeitung	 1/27/2022
	 Immobilien Zeitung	 2/3/2022
Vermieterwissen	 Kölner HuG	 3/15/2022
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CO2 / Energiekosten /-Ausweis	 tz	 3/5/2022
	 tz	 3/10/2022
	 Münchner Merkur	 3/10/2022
	 Bayerischer Rundfunk	 3/10/2022
	 Radio Arabella	 3/10/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 3/23/2022
	 Münchner Merkur	 4/21/2022
	 tz	 4/21/2022
	 Münchner Merkur	 4/27/2022
	 tz	 4/27/2022
	 Bayerischer Rundfunk	 5/6/2022
	 Passauer Neue Presse	 5/7/2022
	 Bayerischer Rundfunk	 6/28/2022
	 Immostar	 8/5/2022
	 tz	 8/13/2022
	 Süddeutsche Zeitung	 9/3/2022
	 Immostar	 10/28/2022
Corona	 Münchner Wochenanzeiger	 7/6/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 7/27/2022
		
 
Dämmung	 Wochenzeitung HALLO	 4/13/2022
		
 
E-Auto / Ladestation / Elektromobilität	 Immostar	 2/4/2022
	 Münchner Wochenanzeiger	 2/16/2022
	 Münchner Wochenanzeiger	 4/27/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 6/15/2022
	 Münchner Wochenanzeiger	 6/22/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 8/10/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 8/24/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 10/19/2022
Eigentümerwechsel	 Immostar	 5/27/2022
Einbruchsicherung	 Münchner Merkur + tz	 10/28/2022
Entwicklung der Miet- und Kaufpreise	 Münchner Merkur + tz	 1/22/2022
	 Abendzeitung	 2/22/2022
	 Immostar	 3/4/2022
	 Abendzeitung	 3/25/2022
	 IHK	 4/1/2022
	 Süddeutsche Zeitung	 4/20/2022
	 Süddeutsche Zeitung	 4/28/2022
	 Immostar	 5/13/2022
	 Bayerisches Fernsehen	 8/10/2022
	 ARD	 8/11/2022
	 tz	 8/31/2022
	 Abendzeitung	 9/2/2022
	 Münchner Wochenanzeiger	 9/14/2022
	 Münchner Merkur	 10/26/2022
	 tz	 10/26/2022
Energiesanierung	 Wochenzeitung HALLO	 2/9/2022
	 tz	 5/16/2022
	 tz	 9/12/2022
Erbschaft- und Schenkungssteuer	 Münchner Wochenanzeiger	 1/19/2022
	 Münchner Merkur	 1/19/2022
	 tz	 1/19/2022
	 Münchner Merkur	 3/10/2022
	 tz	 3/10/2022

Stichwortverzeichnis Fundstelle� Datum
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	 Bayerisches Fernsehen	 3/11/2022
	 Frankfurter Allgemeine	 3/13/2022
	 Die Welt	 4/6/2022
	 Münchner Wochenanzeiger	 5/11/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 5/18/2022
	 Handelsblatt	 8/4/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 9/7/2022
	 Münchner Wochenanzeiger	 10/26/2022
	 Süddeutsche Zeitung	 11/14/2022
	 Süddeutsche Zeitung	 11/15/2022
	 Münchner Merkur	 11/15/2022
	 tz	 11/15/2022
	 Abendzeitung	 11/15/2022
	 Bayerischer Rundfunk	 11/21/2022
	 Bayerisches Fernsehen	 11/24/2022
	 Bayerisches Fernsehen	 11/30/2022
	 München TV	 12/5/2022
	 ARD + ZDF	 12/30/2022
Erbbaurecht	 Bayerischer Rundfunk	 6/14/2022
		
 
Faire Vermieter	 Augsburger Allgemeine	 2/19/2022
	 tz	 6/8/2022
	 Münchner Merkur	 6/8/2022
	 Bayerisches Fernsehen	 6/16/2022
	 Bild am Sonntag	 6/26/2022
	 Abendzeitung	 8/27/2022
Funkablesbare Zähler	 Immostar	 10/14/2022
		
 
Grundsteuer / -erklärung	 Süddeutsche Zeitung	 2/5/2022
	 Immostar	 2/18/2022
	 Süddeutsche Zeitung	 2/26/2022
	 Immostar	 4/29/2022
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 5/13/2022
	 tz	 6/11/2022
	 Bayerisches Fernsehen - Abendschau	 6/20/2022
	 Bayerisches Fernsehen - Rundschau	 6/20/2022
	 Augsburger Allgemeine	 6/30/2022
	 Süddeutsche Zeitung	 7/2/2022
	 Süddeutsche Zeitung webimmobilien	 7/2/2022
	 Bayerischer Rundfunk	 8/25/2022
	 Bayerischer Rundfunk	 9/7/2022
	 Münchner Merkur + tz	 10/15/2022
	 Süddeutsche Zeitung	 10/22/2022
	 Bild	 10/22/2022
	 Immostar	 10/28/2022
	 Immostar	 11/25/2022
	 FOCUS 	 11/29/2022
Grußworte Immobilienmesse	 Immostar	 4/29/2022
		
 
Heizkostenverordnung	 Münchner Wochenanzeiger 	 6/8/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 10/5/2022
		
 
Immobilienbewertung	 Bayerisches Fernsehen	 12/15/2022
	 Bayerischer Rundfunk	 12/15/2022
Indexmiete	 Süddeutsche Zeitung	 1/5/2022

Stichwortverzeichnis Fundstelle� DatumStichwortverzeichnis Fundstelle� DatumStichwortverzeichnis Fundstelle� Datum
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	 Süddeutsche Zeitung	 4/13/2022
	 Abendzeitung	 5/2/2022
	 Bayerisches Fernsehen	 5/4/2022
	 Bayerisches Fernsehen	 5/12/2022
	 Immostar	 5/13/2022
	 Handelsblatt	 7/30/2022
	 Süddeutsche Zeitung	 9/6/2022
	 Münchner Wochenanzeiger	 9/28/2022
	 Bild	 10/8/2022
	 Bayerisches Fernsehen	 10/8/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 11/16/2022
Inflation	 DER SPIEGEL	 4/25/2022
	 Süddeutsche Zeitung	 4/27/2022
	 Münchner Merkur	 4/27/2022
	 tz	 4/27/2022
	 Bayerischer Rundfunk	 6/5/2022
	 FOCUS	 7/16/2022
Instandhaltungs- und Instandsetzungspflicht	 Immostar	 3/18/2022
	 Immostar	 5/27/2022
	 Werbespiegel	 11/9/2022
		
 
Kauf - Steuer	 Wochenzeitung HALLO	 1/12/2022
	 tz	 1/31/2022
	 tz	 7/4/2022
Kaution	 Münchner Wochenanzeiger	 2/2/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 6/2/2022
	 Immostar	 10/28/2022
Kündigung	 Immostar	 2/4/2022
	 Immostar	 4/29/2022
	 Immostar	 4/29/2022
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 6/3/2022
	 Immostar	 8/18/2022
	 Immostar	 8/18/2022
	 Immostar	 10/28/2022
Kündigung wegen Eigenbedarf	 Immostar	 2/4/2022
	 Immostar	 3/18/2022
	 Immostar	 5/27/2022
	 Immostar	 8/18/2022
Kündigung Gewerberaum	 Münchner Wochenanzeiger	 5/25/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 9/21/2022
Kündigung wegen Zahlungsverzug	 Immostar	 2/4/2022
Kündigungsschutz	 Immostar	 2/4/2022
		
 
Lärm	 Immostar	 3/18/2022
	 Immostar	 5/27/2022
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 12/2/2022
Leerstand	 Süddeutsche Zeitung	 7/4/2022
		
 
Mängel (u.a. Bau)	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 3/2/2022
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 4/29/2022
	 Immostar	 4/29/2022
	 Immostar	 10/28/2022
Mietminderung u. - erhöhung	 Immostar	 4/29/2022
	 Immostar	 8/18/2022
	 Bayerische Staatszeitung	 8/26/2022

Stichwortverzeichnis Fundstelle� Datum
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Stichwortverzeichnis Fundstelle� Datum

Mietrecht	 Immostar	 2/4/2022
	 Immostar	 3/18/2022
	 Immostar	 4/29/2022
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 5/20/2022
	 Münchner Wochenanzeiger	 8/17/2022
	 Immostar	 8/18/2022
	 Immostar	 10/14/2022
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 10/28/2022
	 immostar	 10/28/2022
		
 
Nachbarschaftsrecht	 Wochenzeitung HALLO	 1/26/2022
	 tz	 5/21/2022
	 Münchner Wochenanzeiger	 8/3/2022
	 Münchner Wochenanzeiger	 8/31/2022
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 9/2/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 12/14/2022
		
 
Ölheizungen 	 Münchner Wochenanzeiger	
	 Wochenzeitung HALLO	
		
 
Räum-und Streupflicht	 Immostar	 1/12/2022
	 Immostar	 12/9/2022
		
 
Sozialwohnungen	 tz	 12/2/2022
		
 
Schadensersatzanspruch	 Immostar	 2/4/2022
Schönheitsreparaturen	 Immostar	 2/4/2022
	 Immostar	 3/18/2022
	 Immostar	 4/29/2022
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 7/8/2022
	 Immostar	 8/18/2022
Schonfristzahlung	 Wochenzeitung HALLO	 11/30/2022
		
 
Steuerbefreiung	 Münchner Wochenanzeiger	 7/20/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 11/2/2022
Strom	 Münchner Wochenanzeiger	 3/16/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 7/13/2022
Sturm	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 2/11/2022
	 Immostar	 2/18/2022
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 3/4/2022
	 Süddeutsche Zeitung	 3/5/2022
		
 
Untervermietung	 Wochenzeitung HALLO	 2/23/2022
	 tz-Serie „Bürgeranwalt“	 3/18/2022
	 Immostar	 3/18/2022
	 Immostar	 5/27/2022
	 Immostar	 8/18/2022
	 Immostar	 8/18/2022
	 tz	 8/26/2022
	 Immostar	 10/28/2022
	 Münchner Wochenanzeiger	 12/21/2022
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Verwalter	 tz	 3/7/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 4/6/2022
		
 
Wohnungseigentumsgesetz (WEG)	 tz	 3/7/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 3/9/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 4/6/2022
	 Wochenzeitung HALLO	 4/20/2022
	 Immostar	 8/18/2022
	 Münchner Wochenanzeiger	 10/12/2022
	 Münchner Wochenanzeiger	 12/7/2022
		

Stichwortverzeichnis Fundstelle� Datum
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Warum Bauherren schwer zu ihrem Recht kommen 
von Isabelle Hartmann 

 

 
 
 

In der Sendung Der Funkstreifzug des Bayerischen Rundfunks nimmt 
RA Rudolf Stürzer Stellung zu den Gründen für die Zunahme von Baumängeln.  

 

https://www.br.de/radio/br24/sendungen/der-funkstreifzug/bauen-baumaengel-justiz-100.html 

 

Der Funkstreifzug 
Baumängel ohne Ende 
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Der Bayerische Rundfunk und Radio Arabella berichten über unsere 
Presseinformation zu den dratisch gestiegenen Energiekosten und die Empfehlung, 
die monatlichen Heizkostenvorauszahlungen deutlich zu erhöhen.  
 

vom 10.03.2022 

Steigende 
Energiekosten 
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Wer ein Haus erbt, hat ausgesorgt? Immer öfter wird aus dem vermeintlichen Glücksfall eine finanzielle 
Bürde. Denn mit den Grundstückspreisen schießt auch die Erbschaftssteuer in die Höhe. Bayern fordert 
eine Reform – doch dürfte es schwer haben. 

Seit Generationen wohnt die Familie von Stefan Niedermaier in Rottach-Egern am Tegernsee. Es ist ein 
kleines Paradies: ein altes Bauernhaus mit verwittertem Holz, im Garten stehen Obstbäume. Doch trotz 
Familienbesitz musste Niedermaier sich verschulden, um dort weiter leben zu können. 

Einen Teil des Hauses hat er bereits vor 20 Jahren von seinen Eltern bekommen, den anderen erst vor 
ein paar Jahren von seiner Tante. Für die damalige Steuer - eine sechsstellige Summe - musste er einen 
Kredit aufnehmen. Zugleich macht er sich bereits jetzt Gedanken. "Wie kann ich Haus und Grund an 
meine Kinder weiterreichen, ohne dass sie es wegen der Erbschaftssteuer verkaufen müssen?", fragt er 
sich. 

Mit dem Hausverkauf zum Millionär? Kein Interesse 

Es klingt wie ein Luxusproblem, das weiß der 49-Jährige selbst. "Mancher sagt: Was jammert der? Er 
hat den Grund bekommen, ohne etwas dafür machen zu müssen", sagt Niedermaier und fügt an: 
"Stimmt." Würde er das Haus verkaufen, wäre er von heute auf morgen mehrfacher Millionär. 

Nur kommt es für ihn überhaupt nicht infrage, das 1851 erbaute Haus seiner Familie an Fremde 
abzugeben. "Wenn man hier zu Hause ist, gibt es kein Verkaufen", betont er. Er werde keinen Meter 
hergeben, wenn er nicht müsse. Doch die Kriterien für dieses "Müssen" verändern sich durch die 
Erbschaftssteuer in immer mehr Regionen Bayerns. 

Erbschaftssteuer wurde zuletzt 2009 reformiert 

Niedermaier ist nicht arm, er führt den Familienbetrieb, ein Elektro-Fachgeschäft. Doch er ist auch nicht 
reich. Und er steht damit exemplarisch für eine wachsende Gruppe aus der Mittelschicht, die sich um 
den mühsam erarbeiteten Besitz ihrer Familie sorgt. 

Teure Immobilien: 
Wenn die Steuer das Erbe frisst 
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Rund 13 Jahre sind seit der letzten Erbschaftsteuerreform vergangen, fast genauso lang beobachtet 
Rudolf Stürzer bereits, wie sich die Situation zuspitzt. "Die Immobilienpreise steigen, aber die Freibeträge 
werden nicht erhöht", erklärt der Vorsitzende des Haus- und Grundbesitzervereins München. 

Verwandtschaft und Steuerklasse bestimmten über Freibeträge 

Das Erbschaftsrecht ist ein komplexes Gerüst aus Tabellen, die Auskunft über 
Verwandtschaftsverhältnisse, Steuerklassen und Freibeträge geben. Nur in wenigen Ausnahmen kann 
eine Immobilien komplett steuerfrei vererbt werden. Das ist etwa bei einem Übertrag von den Eltern auf 
die Kinder der Fall. Jedoch auch nur, wenn diese das Objekt anschließend mindestens zehn Jahre selbst 
bewohnen und es nicht mehr als 200 Quadratmeter Wohnfläche hat. 

In vielen anderen Konstellationen wie unter Enkeln, Geschwistern oder Nichten fallen hingegen Steuern 
an. Deren Höhe richtet sich maßgeblich nach den sogenannten Bodenrichtwerten. Das hat zur Folge, 
dass mancherorts die Erbschaftssteuer durch die Decke geht, weil auch die Grundstückspreise keine 
Grenzen kennen. Zum Beispiel in Großstädten wie München, in Speckgürteln oder dem Alpenvorland. 

Füracker: Erbschaftssteuer regionalisieren und Freibeträge erhöhen 

Aus diesem Grund hat Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) kürzlich eine Reform der 
Erbschaftssteuer gefordert. Er möchte höhere Freibeträge durch eine Regionalisierung erreichen. 
"Nachdem die Erbschafts- und Schenkungssteuer ohnehin den Ländern zusteht, sollte die 
Regelungskompetenz auch in die Hände der Länder gehören", sagte Füracker dem BR. 

Derzeit sucht er Verbündete auf Länderebene, um über den Bundesrat eine Gesetzesinitiative zu starten. 
Doch schon an dieser Stelle könnte das Vorhaben scheitern, denn für manche Bundesländer ist eine 
Reform wenig attraktiv. Auch wenn es zu Lasten der Erben geht, haben die Länder 2020 dank der 
Erbschaftssteuer insgesamt 8,5 Milliarden Euro eingenommen – so viel wie noch nie. 

Mögliche Lösung: Steuerfreibetrag an Bodenrichtwert vor Ort anpassen. 

Dabei wäre die Lösung aus Sicht von Hausbesitzer Niedermaier denkbar einfach: "Wenn sich der 
Freibetrag am Bodenrichtwert orientiert, hätte man einen gerechten Schlüssel", erklärt er. Auch Wolfgang 
Kuhn hält es für richtig, die Freibeträge anzuheben. Der Präsident des Eigenheimerverbands Bayern 
betont zugleich, dass in einem ersten Schritt gemeinsam mit Fachleuten eine Datenbasis geschaffen 
werden sollte, wie viele Menschen in welchem Umfang betroffen sind. 

Für Niedermaier gäbe es nach der aktuellen Rechtslage wohl nur eine Option das Haus steuerfrei an 
seine Kinder zu vererben: Alle drei müssten darin mit ihren Familien für zehn Jahre wohnen. Andernfalls 
dürfte sie eine Steuer im Millionenbereich erwarten, schätzt er, was nur mit einem Verkauf zu 
bewerkstelligen wäre. 

Seltene Einigkeit bei Politikern, Verbänden und Betroffenen der Erbschaftssteuer 

Ein solcher Schritt würde überdies wie so oft die Preisspirale weiterdrehen: Auf hohe Verkaufspreise 
folgen hohe Bodenrichtwerte, was Investoren anlockt und letztlich zu höheren Mieten führt. 
Ausnahmsweise sind sich bei einem Thema deshalb sogar Immobilienbesitzer, Vermieter, Mieter und die 
bayerische Staatsregierung einig, dass es einer Reform bedürfe. Doch ohne weitere Unterstützung auf 
Bundesebene lässt sich an der aktuellen Rechtslage nichts ändern – auch das ist eine bittere Pointe der 
Erbschaftssteuer. 
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„Wenn meine Kinder erben, können sie die Erbschaftssteuer  

nicht zahlen“ 

 
Wolf-Armin von Reitzenstein besitzt eine denkmalgeschützte Villa in München, die er seinen Kindern vermachen will 

Quelle: Quirin Leppert 
 

Familie von Reitzenstein wohnt bereits mit der fünften Generation in einer denkmalgeschützten Villa in München-Neuhausen. Doch 
jetzt fürchtet der Eigentümer, dass seine Kinder eines Tages verkaufen müssen – da sie die Erbschaftssteuer nicht bezahlen können. 

Um keine schlaflosen Nächte zu haben, hat Wolf-Armin von Reitzenstein die Summe der Erbschaftssteuer, die seine drei Kinder mal 
zahlen müssen, noch nicht genau ausgerechnet. Er will sie auch nicht wissen. Der 82-Jährige besitzt ein 400-Quadratmeter-Wohnhaus 
im Münchner Stadtteil Neuhausen, einer der besten Lagen in der bayerischen Landeshauptstadt. Seine Kinder sind dort aufgewachsen. 
Nun aber befürchtet Reitzenstein, dass sie nach seinem Tod die hohe Erbschaftssteuer nicht stemmen können und ihr Elternhaus 
verlieren. 

Reitzenstein schätzt den Wert seiner Immobilie inklusive des Grundstücks von 1200 Quadratmetern auf etwa zehn Millionen Euro. Auf 
dem Papier ist er damit Multimillionär. 

„Das ärgert mich, denn dieser Wert ist doch nicht real“, sagt der ehemalige Gymnasiallehrer, der am Institut für Bayerische Geschichte 
der Ludwig-Maximilians-Universität forscht und lehrt. 

Das Hauptproblem seien die niedrigen Freibeträge, die zuletzt vor 13 Jahren erhöht wurden. „Für die aktuellen Münchner Preise sind 
die Freibeträge völlig unrealistisch“, sagt Reitzenstein. 

EExxoorrbbiittaannttee  IImmmmoobbiilliieennpprreeiissee  ––  aabbeerr  nniieeddrriiggee  FFrreeiibbeettrrääggee  

Ähnliche Fälle kennt auch Rechtsanwalt Rudolf Stürzer, Chef des Eigentümerverbands Haus und Grund in München. „Vor zehn bis 
zwölf Jahren gab es solche Fälle noch nicht, jetzt sehen wir das immer öfter“, sagt er. Weil die Immobilienpreise um ein Vielfaches 
gestiegen sind, sei eine Anpassung längst überfällig. „Die Freibeträge waren für Hochpreisregionen schon immer sehr niedrig. Aber 
jetzt passen sie nicht mehr zu den exorbitanten Immobilienpreisen – an denen sich auch die Bodenrichtwerte orientieren.“ 

Künftig könnten noch mehr Bundesbürger betroffen sein. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der vererbten Immobilien künftig 
steigen wird, weil die Nachkriegsgeneration, die lange Wohlstand aufbauen konnte, verstirbt. Diese Entwicklung beobachtete das 
Statistische Bundesamt bereits in den letzten Jahren. 

Der Wert der Erbschaften, die 2020 steuerlich berücksichtigt wurden, lag doppelt so hoch wie noch zehn Jahre zuvor. Der Wert von 
vererbten Immobilien hat sich in derselben Zeit sogar verdreifacht. Doch noch immer verteilt sich ein Großteil des Erbes auf eine 
Minderheit. Nur jeder 50. vererbt mehr als eine Million Euro. 

Wenn Reitzenstein stirbt, wird seine Frau zur Hälfte erben. Bleibt sie in dem Objekt wohnen, muss sie keine Steuern zahlen. Anders 
sieht es bei den Kindern aus, die jeweils einen Steuerfreibetrag von 400.000 Euro haben. Liegt das Erbe bis zu 300.000 Euro darüber, 
fallen für die Kinder laut Gesetz Steuern von elf Prozent an. Ein Schreckensszenario für den Münchner: „Wenn meine Kinder das Haus 
behalten wollen, müssten sie einen Kreditaufnehmen. Meine Ersparnisse würden dafür nicht reichen.“ 

Für die Familie Reitzenstein hat das Objekt auch einen großen, emotionalen Wert. Erbaut wurde es 1907 von dem Architekten und 
Stiefgroßvater des Eigentümers, Richard Schachner, der auch das Schwabinger Krankenhaus entwarf. Anfang der 1970er-Jahre erbte 
Reitzenstein die denkmalgeschützte Immobilie von seiner Großmutter, damals belief sich der Wert auf etwa 600.000 D-Mark. 
Mittlerweile wohnt mit seinem Enkel bereits die fünfte Generation in der Villa, die heute als Zweifamilienhaus genutzt wird. 

 

 



7574

ONLINE   vom 06.04.2022 
 

 
Eigentlich hat die Politik eine Ausnahmeregelung für Erben geschaffen, die die geerbte Immobilie für den Eigenbedarf nutzen wollen. 
Wohnen die Angehörigen des Verstorbenen mindestens zehn Jahre selbst in der Immobilie, wird keine Erbschaftssteuer fällig. Diese 
Regelgilt jedoch nur bei einer Wohnfläche von bis zu 200 Quadratmeter – Reitzensteins Kinderwären davon also ausgeschlossen. 

BBaayyeerrnn  ffoorrddeerrtt  eeiinnee  rreeggiioonnaallee  EErrbbsscchhaaffttsssstteeuueerr  

Deshalb kämpft er nun gegen die „konfiskatorischen Bewertung“, wie er selbst sagt, macht Politiker darauf aufmerksam und setzt sich 
für eine Reform ein. Die fordert auch Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU). (/wirtschaft/article237014381/Immobilienboom 
Bayerns-Finanzminister-fordert-hoehere-Freibetraege-bei-Erbschaften.html) 
 
Er sprach sich bereits für eine Erhöhung der Freibeträge als auch eine Regionalisierung der Erbschaftssteuer aus – doch eine 
Gesetzesänderung kann nur der Bund veranlassen. „Das Familienheim muss Familienheim bleiben können. Wenn Kinder das 
Eigenheim der Eltern verkaufen müssen, weil sie sich die Erbschaftsteuer nicht leisten können, dürfen wir das nichthinnehmen“, sagte 
Füracker. 
 
Solche Fälle kennt Reitzenstein aber bereits. Zuletzt verkauften Erben ein Anwesen in der Nachbarschaft für zwölf Millionen Euro an 
einen Investor – auch dieser Verkaufspreis beeinflusst die Bodenrichtwerte und damit nicht zuletzt auch die Bewertung des 
Familiengrundstücks. Der Münchner ärgert sich über die Bemessung des Finanzamts, das sich an Bodenrichtwerte und den 
Verkaufspreisen von Immobilien in derselben Region orientiert. „Das Finanzamt lacht sich ins Fäustchen, die Steuereinnahmen steigen 
damit natürlich auch“, sagt Reitzenstein. 
 
Seit 2007 verdoppelten sich die bundesweiten Einnahmen aus der Erbschaftssteuer und lagen2020 bei 8,6 Milliarden Euro. Allein 
Bayern hat 2020 rund 87 Millionen mehr an Erbschaftssteuer eingenommen als im Jahr zuvor. Für Reitzenstein steht eins fest: Die 
Bewertung muss geändert werden. 

So sieht es auch der Eigentümerverband Haus und Grund. Sozial eingestellte Vermieter und deren Erben treffen die hohe 
Erbschaftssteuer besonders hart, heißt es vom Verband. Wer dagegen Maximalmieten einnimmt, hat genügend Kapital, um die Steuer 
zu bezahlen oder Kredite dafür aufzunehmen. Wird ein Objekt beispielsweise an einen Investor verkauft, hätte das auch 
schwerwiegende Folgen für die Mieter. „Dann weht womöglich ein anderer Wind im Haus. Dann ist Schluss mit sozial verträglichen 
Mieten“, sagt Rechtsanwalt Stürzer. 
(/vermischtes/article237851723/Airbnb-in-Paris-Wohnung-ohne- Erlaubnis-vermietet-221-000-Euro-Strafe.html)  
 
Um diese Entwicklung zu vermeiden, fordert Haus und Grund, den Wert nicht mehr nach Bodenrichtwerten zu ermitteln, sondern 
anhand des Ertrags, den eine Immobilie abwirft. Denn dann wäre die Bewertung in den meisten Fällen niedriger – und damit auch die 
Erbschaftsteuer. 
 
VVeerrmmööggeennsseerrbbeenn  ssoolllleenn  BBeettrriieebbsseerrbbeenn  gglleeiicchhggeesstteelllltt  wweerrddeenn  
 
Dem stimmt auch Reitzenstein zu. Weil sein Haus denkmalgeschützt ist, übersteigen die Kosten die Einnahmen oftmals. „Letztens 
habe ich eine 300 Jahre alte Eiche auf dem Grundstück als Naturdenkmal schützen lassen. Das hat mich etwa 5000 Euro gekostet.“ Er 
sei nicht gegen eine Erbschaftssteuer, „aber sie muss sich im Rahmen halten“, sagt Reitzenstein. Eine Bemessung nach Ertrag könne 
ein Anreiz für Eigentümer sein, die Mieten nicht zu erhöhen. 
 
Eine Alternative zur Erhöhung der Freibeträge wäre eine Freistellung von Erben, die sich verpflichten, Mieten für einen bestimmten 
Zeitraum konstant zu halten. „Wir fordern eine Gleichstellung zu Betriebserben, die von der Erbschaftssteuer verschont bleiben, wenn 
sie Arbeitsplätze für eine gewisse Zeit erhalten“, sagt Stürzer und rät: Anstatt auf die Politik zu vertrauen, sollten Eigentümer selbst 
tätig werden. „Alle zehn Jahre kann man Eigentumsanteile steuerfrei als Schenkung übertragen, allerdings wird das zunehmend 
wirkungslos, weil die Freibeträge so niedrig sind.“ (/finanzen/immobilien/plus237548511/Eigentuemerversammlung Kein-Treffen-
seit-drei-Jahren-Das-kann-teuer-werden.html)  
 
Je früher man also damit anfängt, desto größer sind die Erfolgsaussichten. „Wer vor zehn Jahren damit begonnen hat, hat sich 
möglicherweise Steuern im sechs- oder siebenstelligen Bereich gespart“, sagt Stürzer. Eigentümer sollten sich jedoch von Experten 
beraten lassen und wichtige Vorkehrungen treffen, um die eigenen Rechte sicherzustellen. 
 
Auch Reitzenstein hat vor ein paar Jahren angefangen, seinen Kindern Anteile zu übertragen. Mittlerweile seien die Freibeträge aber 
ausgeschöpft. „Meine Frau sagt, es wäre zu spät“, sagt der ehemalige Lehrer. „Im Moment ist nur etwa ein Zehntel des Wertes in den 
Händen meiner Kinder, es löst das Problem also nicht.“ Vor allem, weil der Immobilienboom immer weiter zu den steigenden 
Marktpreisen beitrage, und das Grundstück weiter an Wert gewinnt. An den schlimmsten Fall möchte Reitzenstein trotzdem nicht 
denken – das Haus soll in Familienbesitz bleiben. 
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Indexverträge 

Wie die Inflation für Mieter zur 
Falle wird 

 
In Deutschlands Großstädten verlangen Vermieter immer häufiger Mieten,  
die sich an der Entwicklung der Verbraucherpreise orientieren. Für viele  

Menschen wird das gerade zum teuren Problem. 
 

Von 
Henning Jauernig 

25.04.2022, 15.03 Uhr 
 

 
 

Blick von einem Hochhaus auf der Fischerinsel in Berlin-Mitte: »Der Druck auf 
Normalverdiener erhöht sich enorm« 

Foto: Christoph Soeder/ dpa 

 
Gunther Schwantes ärgert sich, dass er vor ein paar Jahren einen Indexmietvertrag abgeschlossen hat. 
»Mir war nicht ganz klar, was die Klauseln darin eigentlich bedeuten, sagt der 54-Jährige. Im Dezember 
kam dann ein Brief des Vermieters, der Klarheit brachte: Er forderte eine Erhöhung der Miete in Höhe von 
rund fünf Prozent. Mit der Begründung, dass die allgemeine Inflation ähnlich stark gestiegen sei.  
 
Noch ist der Preisanstieg für den Großhandelskaufmann zu verkraften. Aber er macht sich Sorgen, dass 
in Zukunft noch mehr solcher Erhöhungen auf ihn zukommen werden. »Wenn die Miete ab jetzt jedes 
Jahr in dieser Höhe steigt, könnte es eng werden«, sagt Schwantes. Schon jetzt liege die Miete seiner 
Hamburger Wohnung am oberen Rand des Mietspiegels. 
 
Wie Schwantes könnte es vielen Mieterinnen und Mietern im ganzen Land ergehen: Menschen mit 
Indexmietvertrag drohen erhebliche Mieterhöhungen. Denn die Verträge orientieren sich an der 
Entwicklung der Verbraucherpreise, die monatlich vom Statistischen Bundesamt ermittelt werden. Im 
März lag die jährliche Rate bei satten 7,3 Prozent. Bei Indexmietverträgen darf der Vermieter Jahr für 
Jahr die Miete an die Höhe der Inflationsrate anpassen, ohne dass dafür die Zustimmung des Mieters 
erforderlich wäre. Ist die Verteuerung schriftlich angekündigt, kann sie zum übernächsten Monat wirksam 
werden. Die letzte Anhebung muss mindestens ein Jahr zurückliegen.  
 
Wie stark genau die Vermieterin oder der Vermieter erhöhen darf, lässt sich errechnen. Basis ist dabei in 
der Regel der Monat des Mietbeginns beziehungsweise der letzten Mieterhöhung. Hat eine Mieterin etwa 
im Februar 2020 ihre Wohnung bezogen, kann die Vermieterin ihr nun die Miete um 5,1 Prozent erhöhen 
– so stark, wie Preise zwischen Februar 2021 und Februar 2022 gestiegen sind. Das Statistische 
Bundesamt bietet auf seiner Website einen Online-Rechner an, mit dem sich die Veränderungen 
nachvollziehen lassen. 
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Weil jahrelang die Inflationsrate relativ niedrig war, setzten in der Vergangenheit nur wenige Vermieter 
auf solche Verträge. Es lohnte sich für sie mehr, entweder Staffelmieten zu vereinbaren, die konkrete 
Preisschritte vorsehen, oder bei geringen Ausgangsmieten bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete 
anzuheben.  
 
Doch das ändert sich jetzt, zumindest in den Ballungsgebieten. Laut dem Mieterverein zu Hamburg sind 
inzwischen rund die Hälfte aller neuen Verträge Indexmieten, wenn man die Genossenschaften und das 
städtische Wohnungsbauunternehmen Saga ausnimmt. Ähnliches hört man aus Köln, dort berichtet der 
Mieterverein von einer Quote von 30 bis 35 Prozent aller Neuverträge. »Zusätzlich zu den steigenden 
Energiekosten erhöht sich der Druck auf Normalverdiener damit enorm«, sagt Hans Jörg Depel vom 
Kölner Mieterverein. Dabei könnten sich schon jetzt viele Menschen das Großstadtleben nicht mehr 
leisten und würden an die Ränder verdrängt. 
 
Auch in Berlin werden laut Mieterverband aktuell mehr solcher Verträge abgeschlossen. Dies erfolge vor 
allem in Fällen, in denen die ortsübliche Vergleichsmiete massiv überschritten wird. »Damit sichern sich 
Vermieter auch trotz hoher Anfangsmiete weitere Mietsteigerungsmöglichkeiten«, sagt Reiner Wild, 
Geschäftsführer des Berliner Mietervereins. Denn für Indexmieten gelten die sogenannten 
Kappungsgrenzen nicht. Diese sehen für reguläre Mieterhöhungen einen maximalen Preisaufschlag von 
20 Prozent innerhalb von drei Jahren vor, in vielen Städten sogar höchstens 15 Prozent, aber nicht über 
die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus. »Mieter können nur entscheiden, die Wohnung nicht zu 
nehmen «Mieter können gegen diese Entwicklung auf dem Markt nicht viel tun. »Sie können nur 
entscheiden, auf ein solches Angebot nicht einzugehen und die Wohnung nicht zu nehmen«, sagt Wild.  
 
Rudolf Stürzer, Vorsitzender des Eigentümerverbands Haus und Grund München, kann die Aufregung 
um Indexmietverträge nur bedingt nachvollziehen. Denn er hält sie für deutlich gerechter als Verträge mit 
anderen Preissteigerungsklauseln. Mieterhöhungen nach dem Mietspiegel führten etwa häufig zu Streit, 
nicht selten landeten die Fälle vor Gericht. Gerade der Mietspiegel in München sei sehr kompliziert, er 
umfasse mehr als 20 Seiten. Vermieter und Mieter stritten sich dann zum Beispiel darum, wie das Bad 
gefliest ist, weil das eine Auswirkung auf die Miete haben könnte. Bei der Indexmiete sei die Sache 
dagegen klar geregelt. Sie orientiert sich allein am vom Statistischen Bundesamt ermittelten Preisindex 
für die Lebenshaltung, also praktisch an der Inflationsrate. Selbst die SPD hatte in ihrem 
Bundestagswahlprogramm ein Mietmoratorium in angespannten Wohnlagen vorgeschlagen, das künftige 
Mietsteigerungen in Höhe der Inflationsrate vorsah. Aber da wusste sie auch noch nicht, dass die Preise 
so stark steigen würden. 
 
Stürzer argumentiert, es sei kaum davon auszugehen, dass die Inflationsrate über mehrere Jahre hinweg 
so hoch bleibe. Und Vermieter wären nicht dazu verpflichtet die Mieterhöhung voll auszureizen. »Viele 
Vermieter tun dies nicht, weil sie ein gutes Verhältnis zu ihrem Mieter wünschen«, sagt Stürzer. 
 
Mieterverbände wollen sich darauf nicht verlassen. »Dass die Inflation sinkt und Wohnen wieder billig 
wird, ist unwahrscheinlich«, sagt Rolf Bosse vom Mieterverein zu Hamburg. Er fordert, dass 
Kappungsgrenzen, die bei herkömmlichen Mietverträgen gelten, auch bei 
Indexmietverträgen eingezogen werden. Damit könnte verhindert werden, dass Mieten aus dem Ruder 
laufen, sollte die Inflation dauerhaft hoch bleiben. 
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München TV berichtet über die Jahreshauptversammlung von HAUS + GRUND 
MÜNCHEN und sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zu den Themen der 
Pressekonferenz: 

1. Explodierende Heizkosten, galoppierende Indexmieten, CO²-Steuer - 
Was auf Mieter und Eigentümer zukommt 

 

2. War früher alles besser? – Münchner Mieten, Betriebs- und 
Energiekosten im Spiegel der letzten 40 Jahre 

 

3. Neue Grundsteuer - In München müssen 800.000 Wohnungen und 
Grundstücke neu bewertet werden 
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Seit 1879 die Interessenvertretung der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer 

HAUS+GRUND MÜNCHEN 
Sonnenstraße 13 III 
80331 München 
 
Telefon 089/55141 - 0 
Telefax 089/55141 - 366 HAUS- UND GRUNDBESITZERVEREIN MÜNCHEN  und Umgebung e. V.  

 

 
Presseinformation 

         München, den 26.04.2022 
 

 
Explodierende Heizkosten, galoppierende Indexmieten, 

CO²-Steuer 
Was auf Mieter und Eigentümer zukommt 

 
Die Hausgeld- und Betriebskostenabrechnungen, die in diesen Tagen und Wochen an 
Eigentümer und Mietern verschickt werden, täuschen darüber hinweg, was Anfang 
nächsten Jahres auf Eigentümer und Mieter zukommt. Die jetzt erstellten 
Abrechnungen betreffen nämlich das Kalenderjahr 2021, in dem die drastischen 
Preisanstiege insbesondere bei Öl, Gas und Fernwärme erst gegen Ende des Jahres 
eingetreten sind und daher in den Jahresabrechnungen nur bedingt ihren Niederschlag 
finden. Heizöl, das 2021 verfeuert wurde, wurde meist bereits 2020 zu einem wegen 
der schwachen Weltwirtschaft günstigen Preis eingekauft. Noch im März 2021 kostete 
Heizöl 0,70 €/Liter; heute 1,70 €/Liter; Steigerung: + 145 %. Gas kostete im Jahr 2021 
1,79 ct/kWh (Arbeitspreis); im Februar 2022 bereits 8,47 ct/kWh (Arbeitspreis); 
Steigerung: + 370 % (Tarif Stadtwerke München für M-Erdgas). Die Steigerungsraten 
bei Fernwärme und Strom fallen ähnlich aus. 
 
2023: Nachzahlungen im 4-stelligen Bereich  
 
Ganz anders wird es bei den im Frühjahr 2023 zu erstellenden Jahresabrechnungen 
für dieses Jahr aussehen. Dann schlagen die Preiserhöhungen bei Öl und Gas, aber 
auch die CO²-Steuer voll durch.  
Beispiel: Die Heiz- und Warmwasserkosten für eine 80 m² große Wohnung betragen 
durchschnittlich 100 €/Monat; d.h. 1.200 €/jährlich. Bei einer Verdoppelung der 
Energiepreise belaufen sich die Heizkosten in diesem Jahr auf 2.400 €. Werden diese 
im Frühjahr 2023 bei gleichbleibenden Vorauszahlungen abgerechnet, wird eine 
Nachzahlung von 1.200 € fällig. Diese Nachzahlung kann noch deutlich höher 
ausfallen, wenn aufgrund der extrem niedrigen Temperaturen im Februar und März 
dieses Jahres mehr Heizenergie verbraucht wird oder die Preise infolge des Ukraine-
Krieges noch weiter ansteigen werden. Bei größeren, mit mehreren Personen belegten 
Wohnungen ist – auch abhängig vom Heizverhalten und dem energetischen Zustand 
des Hauses – im Frühjahr nächsten Jahres mit Nachzahlungen von mehreren Tausend 
Euro zu rechnen.  
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Müllabfuhr: + 30 % 
 
Die Stadt setzt noch eins drauf und hat zum 01.01.2022 die Müllgebühren um knapp 
30 % erhöht. Auch diese Erhöhung wird sich in der Betriebskostenabrechnung im 
nächsten Frühjahr zusätzlich auswirken.  
 
Vorauszahlungen deutlich erhöhen 
 
Wir empfehlen Eigentümern und Hausverwaltungen eine deutliche Anhebung der 
monatlichen Vorauszahlungen, da aufgrund der exorbitanten Steigerung der 
Energiepreise, die infolge des Ukraine-Krieges im laufenden Jahr noch weiter 
ansteigen können, mit erheblichen Nachzahlungen, in Einzelfällen von mehreren 
Tausend Euro zu rechnen ist, falls die Vorauszahlungen unverändert bleiben. Mieter 
und Eigentümer sollten bereits jetzt zur Vermeidung von wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten, in die sie extrem hohe Nachzahlungen im nächsten Frühjahr bringen 
könnten, Geld zurücklegen bzw. erhöhte monatliche Vorauszahlungen leisten.  
 
Galoppierende Indexmieten 
 
Hinzukommt, dass die drastischen Steigerungsraten insbesondere bei den 
Energiepreisen in den sog. Warenkorb einfließen, aus dem sich der 
Lebenshaltungskostenindex der privaten Haushalte errechnet. Dieser kann seit der 
Mietrechtsreform im Jahr 2001 als Bemessungsgrundlage für Mieterhöhungen auch 
bei Wohnungen vereinbart werden. Wegen der Kompliziertheit und Streitanfälligkeit 
insbesondere des Münchner Mietspiegels, nach dem sich Mieterhöhungen ohne 
Vereinbarung einer Indexmiete bemessen, wird inzwischen bei ca. 2/3 aller 
Neuverträge eine Indexmiete vereinbart. Insgesamt beträgt der Anteil der Indexmieten 
bei Wohnungen ca. 40 % d.h. bei ca. 240.000 von insgesamt 600.000 Mietwohnungen 
in München ist eine Indexmiete vereinbart. Die monatlich vom Bayerischen 
Statistischen Landesamt veröffentlichten Indexzahlen genießen als „amtliche“ Zahlen 
– im Gegensatz zu den Mietspiegelwerten – hohe Akzeptanz sowohl bei Mietern als 
auch bei Vermietern. Während Mieterhöhungen; die mit Mietspiegel begründet 
werden, zu den häufigsten Streitpunkten gehören, geben Mieterhöhungen nach dem 
Lebenshaltungskostenindex praktisch nie Anlass für Auseinandersetzungen. 
Indexierte Mieten tragen somit erheblich zum reibungslosen Ablauf von 
Mietverhältnissen bei.  
 
Mieter profitierten von geringem Anstieg 
 
In den letzten 15 Jahren haben Mieter von Indexvereinbarungen meist profitiert, da die 
Mieten tatsächlich deutlich stärker gestiegen sind als der Index. Gegen Ende letzten 
Jahres hat sich infolge der steigenden Energiepreise das Blatt gewendet. Extreme 
Steigerungen des Indexes zum Teil von über 7 % sind seit Ausbruch des Ukraine 
Krieges zu beobachten. Gerade private Vermieter, die ein gutes Verhältnis zu ihren 
Mietern haben, schöpfen – wie es früher häufig auch bei den Staffelmieten praktiziert 
wurde – den Erhöhungsspielraum nicht im vollen Umfange aus. 
 
CO²-Steuer belastet Vermieter 
 
Allerdings ist die Bereitschaft vieler Vermieter, ihren Mietern insofern 
entgegenzukommen, seit dem Beschluss über die teilweise Abwälzung der CO²-
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Abgabe auf die Vermieter nach dem von der Bundesregierung beschlossene 
Stufenmodell deutlich gesunken, weil Vermieter dadurch erhebliche Kosten auf sich 
zukommen sehen.  
 
Die CO²-Abgabe wird seit 2021 auf die Energiepreise aufgeschlagen. Sie verteuert 
gezielt fossile Brennstoffe, um insbesondere beim Heizen von Gebäuden den Umstieg 
auf erneuerbare Energien zu beschleunigen. Unabhängig vom Energieträger beträgt 
die Abgabe pro ausgestoßener Tonne CO² derzeit (2022) 30 € pro Tonne. Sie steigt 
2023 auf 40 €; 2024 auf 50 € und 2025 auf 55 € pro Tonne. Da beim Verbrennen von 
Heizöl höhere Treibgasemissionen entstehen als beim Erdgas (Öl: 0,27 kg CO² pro 
kWh Heizleistung, Erdgas 0,20 kg CO² pro kWh Heizleistung) ist die CO²-Abgabe beim 
Öl deutlich höher. Bei einer Ölheizung muss derzeit (2022) mit zusätzlichen Kosten 
von 1 Cent pro kWh (d.h. ca. 10 Cent/Liter) und bei einer Gasheizung mit zusätzlich 
0,55 Cent pro kWh (d.h. 5 Cent pro m³) gerechnet werden.  
Beispiel: Wohnung mit 80 m² Wohnfläche  
Wärmebedarf: 150 kWh/m²/Jahr x 80 m² = 12.000 kWh/Jahr 
CO²-Abgabe:  
Ölheizung: 12.000 kWh x 1 Cent/kWh = 120 € / Jahr 
Gasheizung: 12.000 kWh x 0,55 Cent /kWh = 66 € / Jahr 
Als Ausgleich wird die EEG-Umlage als Teil des Strompreises von 6,5 auf 3,7 
Cent/kWh gesenkt und soll ab Juli 2022 ganz entfallen. Derzeit können Vermieter die 
Zusatzkosten für die CO²-Abgabe vollständig an ihre Mieter über die 
Heizkostenabrechnung weitergeben.  
 
Stufenmodell mit 10 Stufen 
 
Das jetzt von der Bundesregierung beschlossene Stufenmodell bestimmt eine 
Aufteilung der CO²-Abgabe zwischen Vermietern und Mietern. Es gilt für alle 
Wohngebäude einschließlich Wohn-Alten-und Pflegeheimen und Gebäude mit 
gemischter Nutzung, in denen Brennstoffe genutzt werden, die unter das 
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) fallen. Damit sollen Vermieter einen 
Anreiz erhalten, in energetische Sanierungen zu investieren; Mieter sollen angehalten 
werden, den eigenen Energieverbrauch zu senken. Wie schlecht ein Gebäude 
gedämmt ist, je älter z.B. die Heizung oder die Fenster sind, umso höher sind die CO²-
Kosten für Vermieter und umso größer ist die Entlastung für den Mieter.  
Bei Nichtwohngebäuden z.B. Gewerberäumen gilt mangels anderweitiger 
vertraglicher Regelungen eine 50:50 Aufteilung. 
 
Die Festlegung der von den Parteien pro Wohneinheit zu tragenden CO²-Kosten 
erfolgt zunächst über die Heizkostenabrechnung. Bei Wohnungen mit einer 
besonders schlechten Energiebilanz (mehr als 52 kWh CO²/m²/Jahr müssen Vermieter 
90 % und Mieter 10 % der CO²-Kosten übernehmen. Entspricht das Gebäude 
mindestens dem Standard eines Effizienzhauses, entfällt für Vermieter die CO²-
Beteiligung. Ausnahmen gelten, wenn Vermieter z.B. bei denkmalgeschützten 
Gebäuden oder im Milieuschutzgebiet keinen Beitrag zu energetischen Sanierung 
leisten können.  
 
 
 
 
 



103102

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Stufenmodell soll am 01.01.2023 in Kraft treten. In das Gesetz soll eine 
Evaluierungsklausel aufgenommen werden, die eine Evaluierung und Prüfung der 
Frage vorsieht, ob zwischenzeitlich – aufgrund einer Reform des Energieausweises – 
eine Umstellung auf ein Modell auf Grundlage von Energieausweisen möglich ist d.h. 
Bemessungsgrundlage für die Verteilung der CO²-Abgabe ist dann nicht mehr der 
tatsächliche Verbrauch gem. der Heizkostenabrechnung, sondern der 
Energiekennwert der Wohnung aus dem Energieverbrauchs- oder 
Energiebedarfsausweises und eine Eingruppierung in Stufen (= 
Energieeffizienzklassen) entsprechend Anlage 10 Gebäudeenergiegesetz (GEG).  
 
Kritik: 
 
Die derzeitige Einstufung der energetischen Qualität einer Wohnung nach der 
Heizkostenabrechnung d.h. nach dem Verbrauch des Mieters ist völlig ungeeignet. 
Damit bleibt der energetische Zustand des Gebäudes – gerade darum geht es ja – 
unberücksichtigt. Ein hoher Verbrauch muss nämlich nicht zwingend die Folge eines 
schlechten energetischen Zustands sein, sondern kann auch auf dem Heizverhalten 
des Mieters beruhen; ebenso darauf, dass viele Personen, z.B. eine Familie mit 
mehreren Kindern dort wohnen. Grundlage der energetischen Einstufung der 
Wohnung muss daher ausschließlich der in einem Energiebedarfsausweis 
ausgewiesene Energiekennwert der Wohnung sein.  
Hinzu kommt: 
Je mehr sich der Vermieter nach diesem Stufenmodell an den Heizkosten des Mieters 
beteiligen muss, desto weniger besteht für den Mieter Anreiz zu einem sparsamen 
Umgang mit der Energie.  
Die Annahme, einer sinkenden Beteiligung von Vermietern an der CO²-Abgabe wäre 
ein Anreiz für energetische Sanierungen ist nur für einen geringen Anteil der 
Eigentümer zutreffend. Gerade private Vermieter investieren regelmäßig in den Erhalt 
ihrer Immobilie. Weisen Bauteile eines Gebäudes wie Fenster oder die 
Heizungsanlage noch eine erhebliche Restlebensdauer auf, z.B. weil der Eigentümer 
diese vor 10 oder 15 Jahren bereits erneuert hat, wird er diese, auch wenn sie sich 
energetisch nicht auf den neuesten Stand befinden, nicht sofort erneuern. Dies wäre 
auch eine sinnlose Produktion von Müll und Verschwendung von Ressourcen. Letztlich 
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sind gerade soziale Vermieter mit niedrigen Mieten häufig nicht in der Lage, hohe 5-6 
stellige Beträge in die Erneuerung von Heizungsanlage, Fenster, Türen und der 
Wärmedämmung der Außenhülle des Gebäudes zu investieren. Sie zahlen 
zwangsläufig weiter die immer höhere CO²-Abgabe und können entsprechend weniger 
in das Gebäude investieren.  
 
Mieterhöhung nach energetischer Sanierung 
 
Auch für Mieter kann sich das Stufenmodell zum Nachteil auswirken. Investiert der 
Vermieter in die energetische Sanierung des Gebäudes, um seinen Anteil an der CO²-
Abgabe zu reduzieren, kann er 8 % dieser Kosten als Modernisierungskosten gem. § 
559 BGB auf die Jahresmiete aufschlagen. Beispiel: Die Kosten der energetischen 
Sanierung (z.B. Heizung, Fenster, Dämmung) eines Mehrfamilienhauses mit 500 m² 
Wohnfläche betragen € 80.000. Davon kann der Vermieter 8 % = € 6.400 auf die 
Jahresmiete aufschlagen d.h. € 533 auf die Monatsmiete. Pro m² Wohnfläche ergibt 
sich daraus eine monatliche Mieterhöhung in Höhe von € 1,07. Bei einer Wohnung von 
80 m² somit eine monatliche Mieterhöhung von € 85.  
Damit wird der Mieter deutlich stärker belastet als bisher durch die CO²-Abgabe. 
Darüber hinaus sinkt nach der Sanierung der Anteil des Vermieters an der CO²-
Abgabe; der Anteil des Mieters erhöht sich. Ob der Mieter diese Mehrkosten durch den 
künftig reduzierten Heizenergieverbrauch kompensieren kann, ist fraglich. 
 
Fazit: Sowohl sozial- als auch klimapolitisch ist das Stufenmodell eine fragliche 
Lösung. Aus den Einnahmen der CO²-Abgabe ließe es sich ohne weiteres ein Pro-
Kopf-Klimageld finanzieren, das man gezielt insbesondere einkommensschwachen 
Mietern hätte zukommen lassen können, wodurch diese am effektivsten entlastet 
worden wären. Das Stufenmodell lässt eine individuelle Bedürftigkeit unberücksichtigt 
und entlastet auch gut- und bestverdienende Mieter. Dadurch fehlen diese Mittel für 
wirklich bedürftige einkommensschwache Schichten. 
 
 
Rechtsanwalt Rudolf Stürzer 
Vorsitzender Haus + Grund München 
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         München, den 26.04.2022 
 

 
Münchner Mieten, Betriebs- und Energiekosten im Spiegel 

der letzten 40 Jahre  
War früher alles besser? 

 
Eine Studie hat vor kurzem für Aufregung gesorgt. In ihr wurde die Lohn- und 
Gehaltsentwicklung der letzten sechs Jahre von 2015 bis 2021 nach den Daten der 
Bundesagentur für Arbeit mit der Entwicklung der Mieten in mehreren deutschen 
Großstädten im gleichen Zeitraum verglichen.  
Ergebnis: Bundesweit stiegen die Löhne in diesem Zeitraum um 11,3 %. Im selben 
Zeitraum stiegen die Bestandsmieten um durchschnittlich 6 % und die 
Neuvertragsmieten um durchschnittlich 6,6 %.  
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Die Fakten für München (2015 bis 2021): 
 
Steigerung der Löhne und Gehälter:   15,8 % lt. Bundesagentur für Arbeit 
Steigerung der Neuvertragsmieten:   13,8 % lt. Forschungsinstitut F+B 
Steigerung der Bestandsmieten:   10,5 % lt. Forschungsinstitut F+B 
Steigerung lt. Münchner Mietspiegel 2015 – 2021:  12,3 %  
 
Die Ergebnisse dieser Studie gehen nicht konform mit den regelmäßigen Berichten 
über dramatisch steigende Mieten, die für immer weniger Bürger insbesondere in 
Ballungsgebieten bezahlbar seien. Kritisiert wurde an der Studie u.a., dass der 
Betrachtungszeitraum von 2015 bis 2021 zu kurz und auch deswegen nicht 
repräsentativ sei, weil in dieser Zeit auch Sondereffekte u.a. die Corona-Pandemie zu 
berücksichtigen gewesen wären.  
 
1981 bis 2021: Was belastet Mieter am stärksten? 
 
Mittels eines langfristigen Vergleichs über einen Zeitraum über 40 Jahren der 
Entwicklung der Löhne und Gehälter einerseits und der Mieten, Betriebs- und 
Energiekosten anderseits kann ermittelt werden, wodurch Mieter tatsächlich am 
stärksten belastet werden.  
Da es in München bereits im Jahre 1981 einen städtischen Mietspiegel gegeben hat, 
bietet sich für die Mietenentwicklung ein Vergleich mit dem aktuellen Mietspiegel 2021 
an. Danach beträgt die durchschnittliche Nettomiete für eine 10 Jahre alte 70 m² große 
Wohnung mit Bad und Zentralheizung in mittlerer Lage € 10,69/m². 
Nach dem Mietspiegel 1981 musste für eine entsprechende Wohnung DM 8,71 
entspricht € 4,45 bezahlt werden; eine Steigerung um 140 %. 
 
Die Löhne und Gehälter betrugen nach den Daten des Statistischen Bundesamtes im 
Jahre 1981 durchschnittlich DM 2.612 entspricht € 1.336; 2021 lagen die Löhne und 
Gehälter bei durchschnittlich € 4.203; eine Steigerung um 215 %. 
 
Fazit: Die Löhne und Gehälter sind in den letzten 40 Jahren erheblich stärker 
gestiegen als die Nettomieten. Diese sind für Mieter daher deutlich „bezahlbarer“ 
geworden. 
Aber: Mieter müssen nicht nur die Miete an den Vermieter, sondern zusätzlich 
zahlreiche Betriebs- und Energiekosten bezahlen insbesondere Strom, Gas und 
Wasser. Hier führt ein Vergleich der Steigerungsraten zu deutlich anderen 
Ergebnissen: 
 
Strom kostete im Jahre 1981 DM 0,19/kWh entspricht 9,7 ct/kWh; 
2021: 26 ct/kWh  
Steigerung: + 170 % 
 
Gas kostete im Jahre 1981 DM 0,40 entspricht 20 ct/m³;  
2021: 120 ct/m³  
Steigerung: + 500 % 
 
Wasser kostete im Jahre 1981 DM 0,90 entspricht 46 ct/m³;  
2021: € 1,77/m³  
Steigerung: + 290 % 
 



107106

Müllabfuhr (120 l Tonne, wöchentliche Leerung) kostete im Jahre 1981 jährlich DM 
134,40 entspricht € 68,70;  
2021: € 305,00  
Steigerung: + 350 %;  
2022: Steigerung um weitere 30 % auf € 393,00 
 
Fazit: Im Gegensatz zu den Nettomieten sind die Nebenkosten insbesondere die 
Energiekosten deutlich stärker gestiegen als die Löhne und Gehälter.  
Ausblick: Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Zwar werden auch die 
Nettomieten insbesondere in Ballungsgebieten mit hoher Wohnungsnachfrage und 
knappem Angebot weiter ansteigen; allerdings gebremst durch zahlreiche gesetzliche 
Vorschriften wie Kappungsgrenzen und Mietpreisbremse. „Ungebremst“ dürfen 
dagegen nach wie vor die Nebenkosten steigen insbesondere städtische Gebühren 
und Energiekosten. Hier gibt es keine Bestimmungen, die dieser Entwicklung Einhalt 
gebieten. Von künftigen Lohnzuwächsen wird daher ein immer höherer Anteil vom 
Anstieg der Neben- und Energiekosten aufgezehrt werden.  
Wer es ernst nimmt mit der Forderung, die Wohnkosten in den Griff zu bekommen, 
wird nicht nur im Bereich der Mieten, sondern auch bei Energie- und Nebenkosten 
über Kappungsgrenzen und Betriebskostenbremsen nachdenken müssen.  
 
Rechtsanwalt Rudolf Stürzer 
Vorsitzender Haus + Grund München 
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Neue Grundsteuer - In München müssen 800.000 

Wohnungen und Grundstücke neu bewertet werden 
 
Bayern hat sich bei der vom Bundesverfassungsgericht bereits im Jahre 2018 
geforderten Neuregelung der Grundsteuer für das sog. Flächenmodell entschieden. 
Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer ist danach ausschließlich die Fläche des 
Grundstücks sowie die Flächen des Gebäudes und die Art der Nutzung. Wert und Lage 
des Grundstücks sowie Alter und Zustand des Gebäudes spielen keine Rolle. 
 
Flächenmodell kontra Bundesmodell 
Im Gegensatz dazu werden die wertabhängigen Modelle in anderen Bundesländern 
bei steigenden Immobilienpreisen zu laufenden Steuererhöhungen führen und infolge 
der ständigen Veränderung der Preise einen immensen Verwaltungsaufwand durch 
laufende Neubewertungen der Grundstücke erfordern. Gerade weil es die Verwaltung 
schon bisher nicht geschafft hat, die insgesamt 36 Millionen Immobilien im 
Bundesgebiet neu zu bewerten, hat das Bundesverfassungsgericht die derzeitige 
Grundsteuerregelung wegen den nicht aktualisierten und daher veralteten Werten für 
verfassungswidrig erklärt.  
 
Auch Mieter profitieren vom Flächenmodell 
Ferner hätte ein wertabhängiges Modell in Bayern zu einer deutlichen Erhöhung der 
Grundsteuer, in Gebieten mit hohen Bodenwerten wie z.B. im Großraum München zu 
einer Vervielfachung geführt.  
Dies hätte auch die Mieter in Bayern und insbesondere im Großraum München mit 
hohen und ständig steigenden Bodenwerten stark belastet, da die Grundsteuer als 
Betriebskosten auf die Mieter umgelegt werden kann. Hauseigentümer und Mieter 
dürften sich daher darüber einig sein, dass das bayerische Flächenmodell die sozial 
verträglichere Alternative zum Bundesmodell ist.  
 
Zur Ermittlung der neuen Grundsteuer müssen aber auch in Bayern sämtliche 
Grundstücke und Wohnungen neu bewertet werden. Wann und auf welche Weise dies 
zu erfolgen hat, ist im Bayerischen Grundsteuergesetz (BayGrStG) vom 10.12.2021 
(GVBl 2021 S. 638) festgelegt. Allein im Stadtgebiet München stehen ca. 800.000 
Wohnungen und Grundstücke zur Neuberechnung aus. 
 
Hauptfeststellung zum 01.01.2022 
Obwohl die derzeitige Grundsteuer noch knapp drei Jahre bis zum 31.12.2024 gilt, 
wurde die Bemessungsgrundlage für die neue Grundsteuer einmalig zum Stichtag 
01.01.2022 festgesetzt (sog. Hauptfeststellung). Sie muss allerdings nur dann 
angepasst werden, wenn sich Flächengröße oder Grundstücksnutzung ändern (Art. 6 
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Abs. 1 BayGrStG). Änderungen der Verkehrswerte des Bodens oder des Gebäudes 
erfordern keine Anpassung.  
Die Aufforderung an die Eigentümer zur Abgabe der Feststellungserklärung durch das 
Bayerische Landesamt für Steuern wird voraussichtlich in den nächsten Wochen 
erfolgen (Art. 6 Abs. 5). Die Steuererklärungen müssen dann ab 01.07. bis spätestens 
31.10.2022 über die Steuer-Onlineplattform ELSTER oder in Papierform 
(Härtefallantrag beim zuständigen Finanzamt erforderlich!) eingereicht werden. Die 
bayerischen Vordrucke stehen ab 01.07.2021 im Internet sowie in den Servicezentren 
der bayerischen Finanzämter bereit. Mustervordrucke können schon jetzt unter 
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2022/162/baymbl-2022-
162.pdf abgerufen werden.  
HAUS + GRUND München wird seine Mitglieder bei der Erstellung der 
Steuererklärung beraten und unterstützen.  
Bei Nicht- oder verspäteter Abgabe der Steuererklärung kann ein 
Verspätungszuschlag festgesetzt (§ 152 AO) und / oder die Besteuerungsgrundlagen 
geschätzt werden (§ 162 AO). 
 
Welche Daten müssen angegeben werden? 
Anzugeben in der Erklärung ist die Fläche des Grundstücks, die Fläche des 
Gebäudes sowie die Art der Nutzung.  
 
Die Fläche des Grundstücks ist i.d.R. dem Grundbuchauszug bzw. dem notariellen 
Kaufvertrag zu entnehmen; bei Eigentumswohnungen anteilig aus dem 1.000-Anteil 
laut Teilungserklärung zu errechnen.  
Die Fläche des Gebäudes ist bei Wohnnutzung die Wohnfläche i.S.d. 
Wohnflächenverordnung. Danach sind Wohnflächen alle Flächen innerhalb der 
Wohnung sowie Wintergärten, Balkone und Terrassen. Ferner gilt als Wohnfläche 
auch das häusliche Arbeitszimmer. Nicht zur Wohnfläche gehören grundsätzlich 
Kellerräume, Abstellräume, Waschräume, Heizungsräume u.Ä.. Flächen unter einer 
lichten Höhe von mindestens 2 m sind voll, Flächen unter einer lichten Höhe zwischen 
1 m und 2 m sind zur Hälfte anzurechnen. Balkon- und Terrassenflächen werden i.d.R. 
mit einem Viertel, höchstens jedoch zur Hälfte der Wohnfläche zugerechnet.  
 
Wo findet man die Daten? 
Die maßgeblichen Wohnflächen können, soweit zwischenzeitlich keine baulichen 
Änderungen vorgenommen worden sind, der i.d.R. dem Bauantrag beiliegenden 
Wohnflächenberechnung entnommen werden; bei Eigentumswohnungen sind sie 
i.d.R. in der Teilungserklärung genannt oder aus den Hausgeldabrechnungen der 
Verwaltung ersichtlich.  
Bei einer Nutzung nicht zu Wohnzwecken ist die Nutzfläche des Gebäudes 
maßgeblich. Die jeweiligen Flächen werden auf volle Quadratmeter nach unten 
abgerundet (Art. 2 Abs. 5). Nutzflächen von Garagen, die in räumlichem 
Zusammenhang zu der Wohnung zu stehen, der sie rechtlich zugeordnet sind, bleiben 
bis zu einer Fläche von insgesamt 50 m² außer Ansatz (Art. 2 Abs. 1, 2).  
 
Daten im Internet – Der Bayern Atlas 
Die Vermessungsverwaltung stellt vom 01.07. bis 31.12.2022 Daten der Flurstücke 
zum Hauptfeststellungszeitpunkt kostenlos über den sog. Bayern Atlas 
(www.bayernatlas.de) d.h. eine allgemein zugängliche Internetanwendung zur 
Verfügung, der u.a. die Flurstücksnummer, die amtliche Fläche sowie die tatsächliche 
Nutzung mit den zugehörigen Flächenanteilen (Art. 10 a Abs. 2 S. 1) entnommen 
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werden kann. Dabei hat der Eigentümer das Recht, jederzeit ohne Angabe von 
Gründen gegen die Veröffentlichung von Daten seines Flurstücks Widerspruch 
einzulegen. Widerspricht der Eigentümer, hat eine Veröffentlichung der 
entsprechenden Daten des Eigentümers durch die Vermessungsverwaltung in der 
Internetanwendung für die Zukunft zu unterbleiben (Art. 10 a Abs. 2 S. 2, 3).  
Weiterer (voraussichtlicher) Ablauf: 
 
Bis Ende 2023: Erlass der Grundsteuerwertbescheide auf Basis der abgegebenen 
Erklärungen. Bei Einspruch gegen eine zu hohe Bewertung muss die gesetzliche 
Monatsfrist beachtet werden. Vorsicht: Nicht auf den späteren Grundsteuerbescheid 
der Stadt bzw. Gemeinde warten.  
1. Halbjahr 2024: Anpassung der weiteren Rechengrundlagen an die 
Bewertungsergebnisse (Steuermesszahlen, Hebesätze) 
2. Halbjahr 2024: Neue Messbetrags- und Grundsteuerbescheide 
Ab 1. Januar 2025: Grundsteuer bestimmt sich ausschließlich auf Grundlage der 
neuen Berechnungen.  
 
Rechtsanwalt Rudolf Stürzer 
Vorsitzender Haus + Grund München 
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Das Bayerische Fernsehen sendet in der Abendschau ein Interview 
mit RA Rudolf Stürzer zu den stark steigenden Indexmieten.  
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Steigende Energiepreise als Folge des Ukraine-Kriegs, die Angst vor einem Energieembargo oder einer 
Gassperre - viele Menschen wollen jetzt alte Heizungen austauschen oder Altbauten sanieren. Aber wie? 
Energieberater sind schwer zu bekommen.  
Momentan ist die Unsicherheit sehr groß, bei Haus- und Wohnungseigentümern wie bei Mietern. Allein 
schon aus Angst vor einem Energieembargo oder einer Gassperre durch Russland. Derzeit wollen viele 
Menschen alte Heizungen austauschen oder Altbauten energetisch sanieren. Die Umsetzung ist 
allerdings schwierig, und Energieberater sind schwer zu bekommen. 

Keine Termine für Energieberater von der Verbraucherzentrale 

Nur online oder telefonisch bietet die Verbraucherzentrale Bayern derzeit ihre Energieberatung an. Die 
Nachfrage sei derzeit so hoch, dass keine Hausbesuche möglich sind. Auch andere Institutionen melden 
längere Wartezeiten, wenn es darum geht, sich das Haus detailliert überprüfen zu lassen, um die richtige 
Entscheidung zu treffen.  

Diese kleineren Maßnahmen können schon helfen  

Die meisten Anfragen beziehen sich auf einen Austausch der Heizungen, sagt Gisela Kienzle. Sie berät 
für die Verbraucherzentrale Bayern in Energiefragen. Dabei könne man mit Dämmung und richtigem 
Lüften auch schon einiges erreichen, bevor man an einen Heizungstausch denke.  
Gisela Kienzle rät, egal ob Eigentümern oder Mietern, zu kleinen Maßnahmen: richtig heizen und lüften; 
bei leer stehenden Dachgeschossen empfiehlt die Architektin, die obere Decke zu dämmen. Dafür 
reichen Platten aus dem Baustoffhandel, die man auslegt. Dann habe man sich nichts verbaut und könne 
auch später handeln. Jedenfalls sei der Heizbedarf damit schon reduziert.  

20 Prozent Förderung für Dämm-Maßnahmen 

Die Preise für moderne Heizkessel sind stark angestiegen, genauso wie die Baupreise. Und 
Wärmepumpen oder Solaranlagen sind nicht für jedes Haus möglich. Die Ratlosigkeit ist groß, es gibt 
aber Förderung, wenn bestimmte Einsparziele erreicht werden: Dann gibt es 20 Prozent Zuschuss für 
solche Dämmmaßnahmen oder den Einbau einer Lüftung, auch Heizungsoptimierungen liegen bei 20 
Prozent, "und wenn sie beispielsweise eine Holz-Pellet-Heizung einbauen statt einer Ölheizung, gibt es 
50 Prozent", sagt Gisela Kienzle.  

 

Gebäude energetisch sanieren: Was 
man beachten sollte 
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Derzeit fordern Verbraucherorganisationen, dass Dämm-Maßnahmen stärker gefördert werden sollen. 
Die Bundesregierung hat für den Sommer ein neues Förderprogramm angekündigt. Deshalb kann es 
sich auch lohnen, noch zu warten.  

Isolierung von Heizungsrohren im Keller spart Energie 

Schon die Isolierung von Leitungen und Heizungsanlage mit Ventilen kann fünf Prozent Gas einsparen, 
sagt Thomas Graber. Sein mittelständisches Unternehmen aus Rimsting macht Isolierungen und 
Dämmungen. Auf kleinere Arbeiten muss man derzeit vier bis sechs Wochen warten, sagt er, bei 
größeren etwa drei Monate.  
Graber warnt davor, sich bei Investitionen ausschließlich an Zuschüssen zu orientieren. Um die zu 
bekommen, müsse ein ganzer Katalog von Kriterien zu 100 Prozent erfüllt sein. Das könne zu unnötigen 
Ausgaben verleiten, warnt er. "Was dann die Förderung ad absurdum stellt: Ich muss Investitionen 
tätigen, die ich vielleicht gar nicht brauche, nur um geschenktes Geld zu kriegen." Der Unternehmer hofft 
auf ein Förderprogramm, das unbürokratisch ist, und "uns klimatechnisch und energetisch in die richtige 
Richtung bringt". 

Mieterverein warnt vor Mieterhöhungen und höheren Heizkosten 

Weil die Baukosten so stark gestiegen sind, bekommen Mieter hohe Kosten für Sanierungen, an denen 
sie beteiligt werden, durch die Ersparnis bei den Heizkosten möglicherweise gar nicht herein, warnt Anja 
Franz vom Mieterverein München. Es kann sein, dass Mieter mit einer Erhöhung von 150 bis 200 Euro 
pro Monat rechnen müssen, denn 8 Prozent der Investitionssumme können eben auf die Miete umgelegt 
werden.  
Ein Nachteil, auf den der Mieterverein immer wieder hinweist, ist, dass die erhöhte Miete eben nicht 
wieder gesenkt werden muss, wenn sich die Investition gelohnt hat. Anja Franz hält es für möglich, dass 
durch die steigenden Energiekosten auch da keine echte Ersparnis kommt – weil die böse Überraschung 
mit doppelt so hohen Heizkosten im nächsten Jahr kommen kann. Jedenfalls raten Mieterverein München 
und Haus-und Grund München unisono Mietern dazu, auf jeden Fall Geld zurückzulegen - für die nächste 
Nebenkostenabrechnung.  

Hausbesitzer-Verein empfiehlt ein Gesamtkonzept  

Rudolf Stürzer vom Haubesitzer-Verein rät seinen Mitgliedern, jetzt nicht in Panik zu verfallen. Wenn die 
energetische Sanierung eines Hauses erwogen wird, sollte wirklich ein individuelles Sanierungskonzept 
erstellt werden. Jedes Haus sei anders. Stürzer erinnert an Probleme mit besonders dichten neuen 
Fenstern in einem älteren Gebäude, die gleichzeitig den Einbau einer automatischen Lüftungsanlage 
erfordern können, um Feuchtigkeits- und Schimmelschäden zu vermeiden. 
Wer mit dem Gedanken spielt, eine Wärmepumpe statt der bestehenden Ölheizung einzubauen, der 
brauche eine genaue Analyse, denn der Betrieb der Wärmepumpe braucht entsprechend Strom. Das 
kann schnell unwirtschaftlich werden. Grundsätzlich könnten sich Investitionen in Heizung und 
Dämmung, sprich eine energetische Sanierung, schneller amortisieren, denn Heizen wird in jedem Fall 
teurer. Das große Problem sind aber die ebenfalls gestiegenen Baukosten. Auch Rudolf Stürzer warnt 
seine Mitglieder davor, Investitionsentscheidungen von Zuschüssen abhängig zu machen.  
"Keinesfalls sollten sich Hauseigentümer, die jetzt keinen Termin bekommen beim Energieberater, von 
irgendeiner Firma Maßnahmen aufschwätzen lassen, die möglicherweise nicht auf das Gebäude 
abgestimmt sind. Hier heißt es einfach Geduld haben, abwarten, die Energieberater können zur Zeit 
einfach nicht mehr als arbeiten." Rechtsanwalt Rudolf Stürzer, Vorsitzender von Haus und Grund 
München 
Differenzierte Gutachten eines Energieberaters sind aber nötig, um Investitionen abschätzen zu können, 
und für mögliche Zuschüsse. Das wird auch so bleiben, wenn die Bundesregierung wie angekündigt im 
Sommer neue Fördermöglichkeiten schafft.  
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Indexmietverträge: Hohe Inflation schlägt durch 
 

Indexmieten haben Vor- und Nachteile. Wegen der hohen Inflation überwiegen zur Zeit die Nachteile. Langfristige seien 
Indexmieten aber fair, meint der Immobilienbesitzerverband Haus und Grund München. Der Mieterverein fordert dagegen 
deren Deckelung. 
 
Die Inflation ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen und liegt mittlerweile bei über sieben Prozent. Während sich 
viele Waren und Dienstleistungen verteuern, bleiben Mieten oft konstant. Oder erhöhen sich bei anderer Gelegenheit, wie 
zum Beispiel nach einer Modernisierung.  
Anders bei Indexmietverträgen. Indexmietverträge orientieren sich an der Inflation und nicht an den ortsüblichen 
Vergleichsmieten. Steigt der Index, kann auch die Miete steigen, egal was andere Mieter – in vergleichbaren Wohnungen 
– zahlen. Vor allem Mieter, die in Ballungsräumen wie München oft ohnehin schon eine sehr hohe Miete zahlen, müssen 
bald vielleicht noch deutlich mehr aufwenden. 
 
Hohe Inflation treibt Indexmieten 
 
Der Beratungsbedarf bei Indexmietverträgen steigt. In den vergangenen Wochen habe es dazu vermehrt Anfragen 
gegeben, berichtet Anja Franz, Anwältin und Sprecherin des Mietervereins München. Denn die Inflation ist sprunghaft 
gestiegen und damit auch die Möglichkeit, bei Indexmietverträgen die Miete entsprechend zu erhöhen.  
 
In den vergangenen Jahren – bei sehr niedriger Inflation – seien die Mieten hingegen immer nur um ein bis zwei Prozent 
gestiegen. Damit hätten die Mieterinnen und Mieter keine Probleme gehabt. Mittlerweile habe man es aber mit 
Steigerungen von sieben bis zehn Prozent zu tun.  
 
Inflationsraten können aufaddiert werden 
 
Wenn Vermieter in den vergangenen Jahren die Indexmiete nicht erhöht haben, können sie die Teuerungsraten aus dieser 
Zeit noch obendrauf packen. Also die gut siebenprozentige Inflationsrate aus diesem Jahr plus die Raten aus den 
Vorjahren.  
Vermieter können mit einer Mieterhöhung jedoch zunächst auch noch abwarten. Und sich erst im nächsten oder 
übernächsten Jahr auf die vom Statistischen Bundesamt monatlich herausgegebenen Indexzahlen berufen.  
 
Indexmieten sind in der Vergangenheit schwächer gestiegen 
 
Die aktuell sehr hohen Inflationsraten verheißen für Mieter nichts Gutes. In vielen bayerischen Städten und Gemeinden 
werden Vermieter ihre Möglichkeiten wahrscheinlich nutzen, glaubt der Vorsitzende des Haus und Grundbesitzervereins 
München, Rudolf Stürzer. Denn bis vor kurzem, als die Inflation über viele Jahre sehr niedrig war, sei die Indexmiete für 
Vermieter eher nachteilig gewesen.  
Der Index sei in den letzten zehn bis 15 Jahren deutlich schwächer gestiegen als die Marktmiete. Mitglieder von Haus und 
Grund hätten den Ratschlag zur Indexmiete deshalb auch kritisiert. Theoretisch könnte die Miete bei solchen Verträgen 
sogar sinken. Dazu müsste die Inflation unter null liegen, was volkswirtschaftlich möglich, zur Zeit aber sehr 
unwahrscheinlich ist.  
 
Mieterhöhungen aufgrund von Modernisierung ausgeschlossen 
 
Mieterhöhungen aufgrund von Modernisierungen wie Wärmedämmung oder den Einbau einer neuen Heizung sind bei 
Indexmietverträgen ausgeschlossen. Nur wenn der Gesetzgeber bestimmte Maßnahmen vorschreibt, kann sich die 
Jahresmiete zusätzlich um bis zu acht Prozent erhöhen.  
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Wer einen ganz normalen Mietvertrag hat, muss dagegen Mietsteigerungen aufgrund von Modernisierungen hinnehmen. 
Ebenso Mieterhöhungen bis zum Erreichen der ortsüblichen Vergleichsmiete. Eine Mieterin berichtet gegenüber dem BR 
von einer 15-prozentigen Mieterhöhung aufgrund von Modernisierungen, die sie eigentlich gar nicht wollte. Sie habe sich 
nicht dagegen wehren können. 
 
Mieterverein rät, Mieterhöhungen genau zu prüfen 
 
Der Mieterverein München rät Betroffenen, bei einer Mieterhöhung zunächst zu überprüfen, ob die Berechnung korrekt ist. 
Jede Zahl muss stimmen. Zudem auch der zeitliche Abstand zur letzten Mieterhöhung. Es gilt eine Wartezeit von 
mindestens einem Jahr. Grundsätzlich seien Mieter, die eine Indexmiete unterschrieben haben, an die Indexierung 
gebunden. Wenn der Vermieter eine wirksame Mieterhöhung einfordert, müsse diese bezahlt werden.  
Der Mieterverein München schätzt, dass drei bis fünf Prozent seiner Mitglieder Indexmietverträge haben. Zu solchen 
Verträgen habe der Verein in der Vergangenheit sogar geraten. Jetzt rate man davon ab. Der Haus und 
Grundbesitzerverein geht sogar davon aus, dass in München bereits für zwei Drittel aller Neuverträge eine Indexmiete 
vereinbart wird. 
 
Alternative zu Indexmieten: Staffelmietverträge 
 
Klare Verhältnisse schafft ein Staffelmietvertrag. Hier wissen Mieter und Vermieter genau, wann sich die Miete wie erhöht. 
Doch besser als ein Indexmietvertrag war das in der Vergangenheit kaum. So berichtet eine Mieterin gegenüber dem BR 
von sechs Mieterhöhungen in zwölf Jahren mit jeweils drei Prozent Steigerung.  
Wegen der hohen Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt habe man keine Alternative. so eine Staffelmiete, wenn gefordert, 
nicht einzugehen. Vor allem in Städten mit Wohnungsmangel haben Mieter kaum die Wahl. Sie sind normalerweise 
glücklich, überhaupt einen Vertrag und eine Wohnung zu bekommen. 
 
Kaum Rechtsstreitigkeiten bei Indexmieten 
 
Indexmieten gebe es seit 21 Jahren. Anwalt Stürzer von Haus und Grund kenne persönlich keinen einzigen 
Gerichtsprozess über ein Mieterhöhung, die nach dem Index durchgeführt wurde. Ganz anders bei Mieterhöhungen nach 
dem Mietspiegel. Dort würde es laufend bereits im Vorfeld gerichtliche Auseinandersetzungen geben. Das führe nicht zur 
Befriedung der Mietverhältnisse. Bei Mieterhöhungen ohne Indexvereinbarung müssen sich Vermieter und Mieter dagegen 
am Mietspiegel orientieren. Das führe oft zu Konflikten, so Anwalt Rudolf Stürzer. 
 
Haus und Grund: Langfristig faire Mieten erreichen 
 
Mit einer Indexmiete koppeln sich Mieter und Vermieter vom Mietspiegel ab. Nur Anfangs sind sie an die Mietpreisbremse 
gebunden. Später kann sie überschritten werden. Auf lange Sicht würden Mieter aber fair behandelt, so der Verband der 
Immobilieneigentümer. Wenn das Mietverhältnis schon älter ist, habe der Mieter in der Vergangenheit wegen der niedrigen 
Inflationsraten profitiert.  
Das Blatt habe sich gewendet. Jetzt profitiere der Vermieter. Bei vielen Mietverhältnissen werde es aber noch einige Zeit 
dauern, bis der jetzt starke Index die Schwächen in der Vergangenheit wieder ausgeglichen habe. 
 
Mieterverein fordert Deckelung von Indexmieten 
 
Der Mieterverein München sieht Probleme aufgrund von Indexmietverträgen vor allem bei hohen Ausgangsmieten, wie sie 
vor allem bei Neuvermietungen oder Neubauten vorkommen. Hier werde die Miete normalerweise bereits sehr hoch 
angesetzt. Kommen dann noch Mieterhöhungen dazu, weil der Inflationsindex stark steigt, könne das die Mieter schnell 
überfordern. Grundsätzlich sollte es bei Indexmieten deshalb gesetzliche Obergrenzen geben. 
 
Gute Mietverhältnisse erhalten 
 
Keine Mieterhöhung oder nur eine sehr moderate: Auch diese Möglichkeit besteht bei Indexmietverträgen, und das trotz 
hoher Inflation. Denn einen Automatismus sehen Indexmietverträge in der Regel nicht vor. Der Vermieter müsse keine 
Erhöhung einfordern, so der Mieterverein.  
Das gelte generell bei allen Arten von Mietverträgen. Gute Verhältnisse zwischen Mietern und Vermietern hätten einen 
hohen Wert und sollten nicht durch übertrieben hohe Mieten gestört werden, so die Interessenvertreter der Mieter. 
 
Sendung 
Notizbuch vom 12.05.2022 - 10:05 Uhr 
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Rund acht Prozent Inflation und kein Ende in Sicht: Das schlägt auf die Preise durch. So auch auf die Mieten. Das sind 
sich Haus- und Grundbesitzer- sowie Mieterverein einig. Was Vermieter dürfen und was nicht. 

Die steigenden Preise machen auch Mietern Sorge. Denn sie betreffen nicht nur die Nebenkosten, sondern können sich auch 
auf den Mietpreis schlagen. Dabei gibt es aber Regeln. 

Bundesregierung will Steigerung der Mieten dämpfen  
Die üblichen Mietverträge dürfen laut Gesetz derzeit um maximal 15 Prozent in drei Jahren gesteigert werden. Oder zum 
Beispiel jährlich um fünf Prozent. Laut Koalitionsvertrag soll die Grenze auf elf Prozent gesenkt werden, um die Mieten 
bezahlbar zu halten. Noch ist das aber nicht gesetzlich verabschiedet.  

Obergrenze Mietspiegel  
Die Obergrenze ist der Mietspiegel, der von vielen Gemeinden aus einem Durchschnitt von neuen und älteren Wohnungen je 
nach Lage und Ausstattung der Wohnung ermittelt wird. Der Mietspiegel in München liegt in bester Lage bei 18,50 Euro, dürfte 
aber in der Neuausgabe im März/April 2023 viel höher liegen, sagt der Sprecher des Münchner Mietervereins, Volker Rastätter. 
Bei Auswertung der Immobilienportale kommt man jetzt schon auf 21 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter und mehr. In 
Regensburg sind die Mieten laut Mieterbund in den vergangenen 12 Jahren um 45 Prozent gestiegen.  

Mietpreisbremse gilt nur bei Neu- und Wiedervermietungen 
Die Mietpreisbremse gilt nur bei Neu- oder Wiedervermietungen. Die Miete darf hier über dem Mietspiegel liegen, aber nicht 
mehr als 10 Prozent. Vermieter müssen den Mietern eine Mieterhöhung schriftlich mitteilen. Die Mieter müssen wiederum 
schriftlich ihr Einverständnis geben. Tun sie es nicht, kommt es zum Streitfall, notfalls vor Gericht. Dann müssen Vermieter die 
Erhöhung einklagen. Die Inflation ist in so einem Mietvertrag kein Grund für eine außerordentliche Mieterhöhung jenseits des 
Mietspiegels.  

Staffel-Mietverträge Auslaufmodell  
Das gilt auch für sogenannte Staffel-Mietverträge. Hier geht die Miete gestaffelt hoch, je nachdem wie es im Vertrag geregelt ist. 
Die Grenze zieht auch hier der Mietspiegel, der online für Berechnungen bei den Gemeinden und Städten eingesehen werden 
kann. Sowohl der Haus- und Grundbesitzerverein als auch der Mieterverein München rät von solchen Mietverträgen ab, da sie 
zu Streitfällen führen können und die Erhöhungen für die Zukunft schwer berechenbar sind. In der Praxis kommen Staffel-
Mietverträge seit 2001 auch nicht mehr so häufig vor.  

Index-Mietverträge mit deutlichen Zuschlägen  
Rund die Hälfte der Verträge in Bayern und sogar zwei Drittel in München machen seither bei Neubauten die Index-
Mietverträge aus, sagt Rudolf Stürzer, Vorsitzender des Haus- und Grundbesitzervereins München. Laut Mieterverein 
München seien es deutlich weniger, nur drei bis vier Prozent der 60.000 Mitglieder hätten einen Indexvertrag. Das heißt, die 
Miete koppelt sich an die Inflation. In den vergangenen Jahren war die Inflationsrate immer niedrig – gut für die Mieter. Jetzt ist 
sie bedingt durch den Ukraine Krieg und die Corona-Krise allerdings hoch – aktuell schlecht für Mieter mit solchen Verträgen.  

Vor allem in München, wenn die Miete ohnehin hoch ist, kann eine Mieterhöhung von acht Prozent existenziell werden. Obwohl 
die Mieter in den letzten Jahren insgesamt mit diesem Modell sehr gut weg kamen. Ein Vorteil: Bei den Indexmieten können die 
Vermieter Modernisierungsmaßnahmen finanziell nicht an die Mieter weiterreichen. Ansonsten dürfen sie Modernisierung und 
energetische Baumaßnahmen wie neue Heizungen oder Wärmedämmungen mit acht Prozent Mieterhöhung pro Jahr 
ausgleichen. Um die Mieten sozial abzufedern, schlägt der Mieterverein vor, auch bei den Index-Verträgen die Kappungsgrenze 
bei 15 oder 11 Prozent zu ziehen.  

CO2-Abgabe sollen sich Vermieter und Mieter in Zukunft teilen  
Die CO2-Abgabe für Öl und Gas konnten bislang die Vermieter in der Nebenkostenabrechnung auf die Mieter abwälzen. Das 
soll sich nun ändern. Der Gesetzgeber hat beschlossen, dass in Zukunft nur noch zwischen zehn und 90 Prozent der Kosten 
weitergegeben werden dürfen, je nach energetischem Zustand. Je schlechter der energetische Zustand, desto weniger können 
die Vermieter auch weiterreichen. Je besser der Zustand, desto mehr steht in der Nebenkostenabrechnung.  

Nebenkosten verdoppeln sich  
Die Energiepreise steigen enorm. Daher werden sich die Nebenkosten laut Experten verdoppeln. Daher rät der Mieterverein, 
schon jetzt die nötigen Summen Geld zurückzulegen, um böse Überraschungen zu vermeiden. Denn wer seine 
Nebenkostenabrechnung länger als üblich, zumeist länger als einen Monat schuldig bleibt, liefert einen Kündigungsgrund. Die 
Energiekostenpauschale des Bunds in Höhe von 300 Euro für alle Steuerzahler ist da nur ein Tropfen auf den heißen Stein.  

Mieterhöhungen bei Inflation 
- Was ist erlaubt? 
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Die Immobilienpreise sind in den vergangenen Jahren fast überall in Bayern immer weiter gestiegen. Das betrifft vor allem auch 
Baugrundstücke. Wer sich die hohen Preise nicht leisten kann oder will, für den kommt vielleicht das Erbbaurecht in Frage.  

Für Kirchen ist es ein jahrhundertealtes Geschäft. Sie besitzen viel Grund und Boden, den sie selbst nicht nutzen, sondern langfristig 
verpachten. Dürfen die Pächter darauf bauen, besteht ein sogenanntes Erbbaurecht. Auch viele Städte und Gemeinden bieten solche 
Pachtverhältnisse an. Und mittlerweile auch private Immobilienunternehmen.  

Nach Angaben von "Haus und Grund Bayern" liegt der Erbbauzins oft zwischen drei und fünf Prozent des Grundstückswerts. Das 
heißt, wer sich auf einen solchen Vertrag einlässt, spart zwar die hohen Investitionskosten für das Grundstück. Doch Jahr für Jahr 
wird eine Pacht an den Grundstückseigentümer fällig. Ob sich das lohnt, hängt von vielen Faktoren ab. Vor allem von der Frage, zu 
welchen Konditionen alternativ die Finanzierung eines Baugrundstücks möglich wäre. 

Keine Teilhabe an Wertsteigerungen 

Als Faustformel gilt, dass in Zeiten sehr niedriger Zinsen, eher der Kauf eines Grundstücks sinnvoll ist. Denn der Erbbauzins, der an 
den Grundstückseigentümer zu zahlen ist, liegt dann oft über den Kosten eines Bankkredits. Nach Auskunft von "Haus und Grund 
München" ist der Kauf eines Baugrundstücks in der Regel auch deshalb sinnvoll, weil hier die größte Wertsteigerung zu erwarten ist. 
So haben in den vergangenen Jahren Grundstückseigentümer stark von steigenden Immobilienpreisen profitiert.  

Die auf den Grundstücken errichteten Gebäude verlieren dagegen mit der Zeit normalerweise an Wert, so Rudolf Stürzer von "Haus 
und Grund München". Denn es nagt der Zahn der Zeit. Abschreibung und Abnutzung sind nicht aufzuhalten. Baugrundstücke in 
guten Lagen werden dagegen langfristig eigentlich immer nur teurer. 

Auf vertragliche Details achten 

Wer auf Erbbaurecht - auch Erbpacht genannt - setzt, muss rechnen und die meist vorgefertigten Verträge verstehen. Viele Details 
spielen eine Rolle. Zunächst geht es um die vereinbarte Nutzungsdauer des Grundstücks. Mit bis zu 99 Jahren überdauert diese 
häufig die Lebensspanne des nutzungsberechtigten Vertragspartners. Regelmäßig werden Erbbaurechte deshalb auch vererbt oder 
verkauft.  

Bei einem Verkauf kann zum Beispiel vertraglich geregelt sein, ob eine Veräußerung nur mit oder auch ohne Zustimmung des 
Grundstückseigentümers möglich ist. In vielen Fällen wird eine Zustimmung verlangt. Denn berechtigte Zweifel an der Liquidität 
eines Kaufinteressenten, erhöhen das Risiko, dass der Erbbauzins nicht pünktlich gezahlt werden kann. So etwas wollen 
Grundstückseigentümer normalerweise vermeiden. 

Entschädigung oder Vertragsverlängerung 

Ist das Erbbaurecht abgelaufen, können die Parteien eine Verlängerung vereinbaren. Geschieht dies nicht, tritt der sogenannte 
"Heimfall" ein. Das Erbbaurecht wird auf den Grundstückseigentümer zurück übertragen.  

Nach Angaben von "Haus und Grund Bayern" erhält der Erbbauberechtigte für das Gebäude dann eine angemessene Entschädigung, 
die mindestens zwei Drittel des Verkehrswertes der Immobilie betragen muss. Die genaue Höhe der Entschädigung wird 
normalerweise im Erbbaurechtsvertrag geregelt. Ein "Heimfall" kann aber auch dann eintreten, wenn der Erbbauzins nicht gezahlt 
wird, etwa im Falle einer Insolvenz des Erbbauberechtigten. 

Hohe Grundstückskosten sparen 

Nach Angaben von "Haus und Grund" ist Erbbaurecht vor allem für diejenigen attraktiv, die geringes Eigenkapital besitzen. Der 
Grundstückspreis mache häufig 30 Prozent des Gesamtpreises aus, den Immobilieneigentümer finanzieren müssen. In München seien 
es sogar bis zu 80 Prozent. Beim Erbbaurecht fallen diese Kosten weg. 

Erbbaurecht – Für wen es 
sich lohnt 
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RA Rudolf Stürzer nimmt im Bayerischen Fernsehen Stellung zum Fall 
eines Vermieters von dem das Finanzamt eine Steuernachforderung in    
5-stelliger Höhe fordert, weil er Mitarbeitern Wohnungen zu einer 
günstigen Miete vermietet hat.  
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RA Rudolf Stürzer erläutert im Notizbuch des Bayerischen Rundfunks die 
neue Grundsteuer.  

Die neue Grundsteuer - Was 
bedeutet sie für Eigentümer? 
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Das Bayerische Fernsehen sendet in der Abendschau ein Interview 
mit RA Rudolf Stürzer zur neuen Grundsteuer.  
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Viele Hausbesitzer unterschätzen die monatlichen Mehrkosten für Heizung und Warmwasser, die durch die 
stark steigenden Gaspreise auf sie zukommen werden. Das zeigt eine Umfrage der Initiative Klimaneutrales 
Deutschland. 

Mehr als 1.000 Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäusern wurden von Mitte Mai bis Anfang Juni zu ihrem 
Wissen über Kosten- und Energiesparen befragt. Die Ergebnisse zeigen vor allem mit Blick auf die nun 
ausgerufene 2. Stufe des Notfallplans Gas Informationsdefizite bei den Hausbesitzern auf. 

Bis zu 150 Euro Mehrkosten für Gas  

Knapp zwei Drittel der Befragten gaben an, dass sie mit Mehrkosten von höchstens Hundert Euro rechnen. 
Dabei dürfte die monatliche Mehrbelastung für einen 4-Personenhaushalt eher bei 150 Euro liegen, so die 
Berechnung der Klima-Initiative. Doch das war vor der Ausrufung der Warnstufe 2 bei Gas.  

Falls Warnstufe 3 in Kraft tritt, können Gasversorger kurzfristig auch bei Altverträgen den Gaspreis mit einer 
Woche Vorlauf drastisch erhöhen. Das erlaubt der Gesetzgeber, damit diese Unternehmen nicht Pleite 
gehen, wenn sie Gas zu einem erheblich höheren Preis einkaufen müssen, als sie es abgeben können. 

Gasversorger raten: Geld zurücklegen  

Inzwischen haben Gasversorger und Stadtwerke, Mietervereine und Hausverwaltungen breit informiert: Alle 
raten die Vorauszahlungen für Heizkosten drastisch zu erhöhen, da Mieter die steigenden Energiepreise erst 
später zu spüren bekommen. Der Hausbesitzerverein Haus- und Grund München rechnet sogar mit einer 
Verdreifachung der Beträge und informierte die Mitglieder. Der Vorsitzende Rudolf Stürzer sagte dem BR 
vielen sei das Ausmaß noch nicht klar, übers Jahr könnten leicht mehrere Tausend Euro Zusatzkosten 
zusammenkommen. Er rät dringend, Vorauszahlungen deutlich zu erhöhen und Geld zurückzulegen. 

Energetische Sanierung realistisch? 

Um Heizkosten zu sparen empfehlen die Auftraggeber der Umfrage klimaneutrales Deutschland 
energetische Sanierungen. Damit könnten langfristig bis zu 80 Prozent der Heizkosten gespart werden. Das 
hält der Verein Haus- und Grund allerdings für unrealistisch. Zudem stiegen derzeit auch die Baupreise. 
Hausbesitzer sollten unbedingt ein energetisches Gesamtkonzept erstellen lassen, bevor sie 
Sanierungsarbeiten beauftragen, denn Schnellschüsse würden laut Stürzer weder Hauseigentümern noch 
der Umwelt nützen.  

Steigende Gaspreise: Hausbesitzer 
unterschätzen Mehrkosten 
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Lektüretipp: Grundsteuer für Immobilieneigentümer und Verwalter - 
Rechtzeitig informieren über die aktuellen Grundsteuer-Regelungen 
mit „Grundsteuer für Immobilieneigentümer und Verwalter“ 

Im Zuge der Grundsteuer-Reform 2025 müssen rund 36 Millionen Wohnimmobilien neu bewertet 
werden. Bereits ab 1. Juli 2022 sind Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer gehalten, bis 31. 
Oktober 2022 eine Feststellungserklärung beim Finanzamt einzureichen. Bei Nichteinhalten droht 
ein Zwangsgeld von bis zu 25.000 Euro. Die erforderlichen Angaben sind jedoch nicht so einfach 
zu ermitteln und das Vorgehen schwierig zu durchschauen.  

Die Neuerscheinung „Grundsteuer für Immobilieneigentümer und Verwalter“ von Claudia 
Finsterlin und Rudolf Stürzer bietet einen rechtssicheren Überblick über die aktuellen neuen 
Grundsteuer-Regelungen und erklärt, was jetzt auf Grundstücks-, Wohn- und 
Hauseigentümer*innen sowie Verwalter*innen zukommt und was die sogenannte Erklärung zur 
Feststellung der Grundsteuerwerte für sie bedeutet. Die Leser erfahren, welche Daten benötigt, 
welche Unterlagen an das Finanzamt übermittelt werden müssen und was bei Verzug passiert. 
Dabei gehen die beiden Expert*innen auch auf die verschiedenen Berechnungsmodelle in den 
einzelnen Bundesländern (u. a. Bundesmodell und Ländermodelle) ein. 

Neben der Bewertung des Grundvermögens werden das Feststellungsverfahren für die 
Grundstückswerte und die Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens betrachtet. 
Die Ermittlung und Ermäßigung der Steuermesszahl sowie die Erklärungs- und Anzeigepflicht 
bilden ergänzende thematische Schwerpunkte. Zahlreiche Beispiele gewähren unmittelbare 
Praxiseinblicke. Die digitalen Extras umfassen die Wohnflächenverordnung und das 
Bewertungsgesetz sowie Kurzanleitungen zur Erklärung der Feststellung des Grundsteuerwerts und 
eine Checkliste für die Elektronische Erklärungsabgabe mit MeinElster. 

Claudia Finsterlin / Rudolf Stürzer: Grundsteuer für Immobilieneigentümer und Verwalter - 
Feststellungserklärung, Bundesmodell, Immobilienbewertung 
2022, 200 Seiten, Broschur, Haufe, ISBN 978-3-648-16634-5, (D) € 39,95 
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Die Immobilienpreise in Bayern 
 
 

 
 
 
 
Das Bayerische Fernsehen sendet in der Rundschau ein Interview mit RA Rudolf 
Stürzer zur Frage, ob die gestiegenen Hypothekenzinsen und die starken 
Energiepreissteigerungen zu einem Rückgang der Kaufpreise von Immobilien führen 
werden.  
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RA Rudolf Stürzer nimmt in der ARD Stellung zum Fall eines Hauseigentümers, von 
dem das Finanzamt eine Steuernachzahlung von € 41.445 fordert, weil er nach 
Auffassung der Behörde mehrere Wohnungen zu billig vermietet hat.  

 

 
 
 
 

vom 13.08.2022



194

Nr. 33 vom 17.08.2022 
 

  
 
 

 



195194

         

  

vom 26.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



196

   vom 25.08.2022 
 

 

Alle Eigentümer und Grundstücksbesitzer in Deutschland müssen bis Ende Oktober eine Erklärung für die 
Berechnung der neuen Grundsteuer abgeben. Wer das nicht tut, muss mit einer Strafe rechnen. Dennoch 
halten sich die Betroffenen immer noch zurück.  

Bis Ende Oktober müssen alle Eigentümer und Grundstücksbesitzer in Deutschland ihre Erklärung für die 
Berechnung der neuen Grundsteuer abgeben. Es geht um mehr als 35 Millionen Immobilien. Doch die Bilanz 
ist bislang mager: Nur die wenigsten haben diese Aufgabe erledigt. Bayern steht mit 11,6 Prozent noch relativ 
gut da, in Mecklenburg Vorpommern haben einer Umfrage zu Folge nur 4,2 Prozent die Daten geliefert.  

Elster-Server laufen nach Anfangsproblemen wieder  
Vielleicht liegt es daran, dass Anfang Juli die Server beim Finanzamt versagt haben. Das Steuerportal Elster 
war dem Andrang nicht gewachsen. Etwa 100.000 Zugriffe gleichzeitig hat die Seite am ersten Wochenende 
nicht verkraftet. So mancher User schimpfte wieder einmal auf die mangelnde Digitalisierung in Deutschland 
– und auf ein viel zu kompliziertes Steuersystem. Fast täglich ist die Kritik in den sozialen Medien zu lesen. 
Die Bürger beschweren sich auch über Telefon-Hotlines, die schwer zu erreichen seien. 

Das Bayerische Landesamt für Steuern bedauert die Start-Störungen bei Elster. Es sei jedoch technisch 
nachgebessert worden, weshalb es jetzt keine Probleme mehr geben sollte. Außerdem verweist die 
Finanzverwaltung auf das breite Serviceangebot mit ausführlichen Anleitungen im Internet auf ihrer Webseite. 

Hausbesitzer für Verlängerung der Frist zur Grundsteuererklärung 
Rudolf Stürzer vom Münchner Verein für Haus- und Grundbesitz, der 40.000 Mitglieder umfasst, meint, die 
Steuerpflichtigen würden solche Termine oft auf den letzten Drücker erledigen. Der Rechtsanwalt plädiert für 
eine Verlängerung der Frist. Denn die Behörden würden mit der Bearbeitung Ende des Jahres überlastet. 
Außerdem werde es zu Rückläufen aufgrund fehlerhafter Meldungen kommen. 

In Bayern ist das Ausfüllen der Formulare leichter als in anderen Bundesländern, da im Freistaat nur die 
Berechnung der Wohn- und Grundstücksflächen zählt. Doch wird es zum Beispiel bei Erbengemeinschaften 
oder dem Nießbrauchsrecht deutlich komplizierter. Es gibt auf den Seiten des Finanzamts Erklär-Videos und 
Anleitungen. Aber die Mehrheit der Steuerpflichtigen muss eigentlich nur fünf Prozent des Antrags ausfüllen.  

Viele Infos zur Grundsteuererklärung stehen im Kaufvertrag  
Die Grundsteuer wird aus dem Grundsteuerwert berechnet, der mit einer Steuermesszahl multipliziert wird. 
Viel wichtiger für die Verbraucher sind jedoch die Angaben, die sich im notariellen Kaufvertrag oder in der 
Teilungserklärung finden. Dort oder in der Wohngeldabrechnung steht bei Eigentumsanlagen, wie hoch der 
Anteil am Grundstück ist. Auch bei Einfamilienhäusern finden sich meistens die relevanten Angaben im 
Kaufvertrag. Ansonsten hilft das Katasteramt. 

Für den Antrag im Internet muss man bei Elster angemeldet sein. Wer nicht online ausfüllen will, erhält die 
Formulare auf Papier auch bei den Gemeinden oder beim Finanzamt. Weiterhin können Eigentümer die 
Grundsteuer bei der Nebenkostenabrechnung auf die Mieter umlegen.  

 

Grundsteuererklärung: Bürger trotz 
Anmeldepflicht zurückhaltend 
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Höhere Grundsteuer für Altbauten erwartet 
Die Neuberechnung der Grundsteuer hat das Bundesverfassungsgericht aus Gründen der Steuergerechtigkeit 
angemahnt. Bislang waren ältere Immobilien bevorzugt, da sich die Grundsteuer fast nicht veränderte. Denn 
die Finanzämter konnten aufgrund von Personalmangel oft gar nicht neu berechnen. Somit spielte das Baujahr 
eine große Rolle. 

Mit dem neuen Modell und der Berechnung nach der Fläche würden Altbauten wahrscheinlich mehr, 
Neubauten weniger Grundsteuer bezahlen. Zwei Berechnungsbeispiele des Haus- und Grundbesitzerverein 
München zeigen dies:  

 Eigentumswohnung, München-Sendling (Altbau); 750 m² Grundstücksfläche; 68,26/1000 
Miteigentumsanteil; daraus folgt: 51,2 m² Grundanteil, 102 m² Wohnfläche 

1. Schritt: Bestimmung des Äquivalenzbetrages 51,2 m² Grund x 0,04 €/m² = 2,05€ 102 m² Wohnfläche x 
0,50 €/m² = 51,00€ 

2. Schritt: Grundsteuermessbetrag Grund: € 2,05 x 100 % = 2,05 € Wohnfläche: € 51 x 70 % = 35,70€ 
Gesamtbetrag: 37,75€ 

3. Schritt: Berechnung der Grundsteuer 37,75€ x Hebesatz 535% (München) = 201€ Grundsteuer pro Jahr 
(Zum Vergleich: Derzeitige Grundsteuer 99€) 

 Eigentumswohnung, München-Laim (Neubau); 2057 m² Grundstücksfläche; 35,49/1000 
Miteigentumsanteil; daraus folgt: 73 m² Grundanteil, 84,61 m² Wohnfläche 

1. Schritt: Bestimmung des Äquivalenzbetrages 73 m² Grund x 0,04 €/m² = 2,92€ 84,61m² Wohnfläche x 
0,50 €/m² = 42,31€ 

2. Schritt: Grundsteuermessbetrag Grund: € 2,92 x 100 % = 2,92€ Wohnfläche: € 42,31 x 70 % = 29,62€ 
Gesamtbetrag: 32,54€ 

3. Schritt:  Berechnung der Grundsteuer 32,54€ x Hebesatz 535% (München) = € 174 Grundsteuer pro Jahr 
(Zum Vergleich: Derzeitige Grundsteuer 362€) 

Ausgleichen sollen die Gemeinden über den sogenannten Hebesatz, den jede Stadt und jede Gemeinde 
selbst festlegen kann. Denn das Grundsteuervolumen soll laut Bundesverfassungsgericht grundsätzlich 
gleich bleiben. Eine weitere Herkulesaufgabe für die Verwaltung.  

Wer die Grundsteuererklärung nicht einreicht, muss mit Strafen rechnen  
Die Meldungen sind für die Eigentümer übrigens Pflicht. Ansonsten sind Verzugszinsen oder sogar Strafen 
fällig. Während die Bürger bis Ende Oktober die Daten liefern müssen, hat das Finanzamt danach bis 2025 
Zeit. Dann werden die neuen Grundsteuerbescheide verschickt.  

Grundsteuererklärung beim Steuerberater? Möglich, oft aber nur für Bestandskunden 
Auf die Steuerberater in Bayern kommt viel Arbeit zu. Eine Kanzlei bearbeitet im Schnitt mehrere hundert 
Grundsteuerfälle. "Die Fristen sind knapp, der Zeitaufwand hoch", so Steffen Jahn, Hauptgeschäftsführer im 
Landesverband der steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern. 

Die Corona-Krise habe ohnehin zu einem Stau an Steueranträgen geführt, bevorzugt würden nun die 
Bestandskunden. Man muss jedoch nicht die Erklärung über die Steuerberater machen.  

Lohnsteuerhilfe unterstützt dank Kniff bei Grundsteuererklärung 
Auch an die Lohnsteuerhilfe Bayern wenden sich derzeit viele Grundsteuerpflichtige und fragen um Hilfe. 
"Doch der Verein darf die Grundsteuer für seine 700.000 Mitglieder streng genommen gar nicht erledigen", 
erklärt Vorstand Tobias Gerauer, Steuerberater in München. Dafür müsste erst einmal das Gesetz geändert 
werden. 

Dennoch bemühte sich Gerauer um einen Kompromiss. Die Daten können jetzt über einen externen Partner, 
eine Steuerberatungsgesellschaft online eingepflegt, geprüft und an das Finanzamt geschickt werden. Die 
Kosten ab 199 Euro dürften dabei deutlich niedriger als beim Steuerberater liegen. 
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Der Bayerische Rundfunk sendet in der Radio Welt ein Interview mit RA Rudolf Stürzer 
zur neuen Grundsteuer insbesondere zur Frage, warum die Abgabe der Steuererklärungen 
so schleppend läuft und welche Probleme die Eigentümer mit der Grundsteuererklärung 
haben.  

 

 

Grundsteuererklärung 
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RA Rudolf Stürzer widerspricht im Interview mit der Rundschau des Bayerischen 
Fernsehens der Forderung des Mieterbundes nach einer allgemeinen Deckelung der 
Indexmieten.   
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In einem Beitrag der Radio Welt des Bayerischen Rundfunks kritisiert 
RA Rudolf Stürzer die Bemessung der Erbschaftsteuer nach den 
Bodenrichtwerten und die seit 13 Jahren unveränderten 
Steuerfreibeträge.  

 
https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowelt/soziale-vermieter-entlasten-100.html 
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Das Bayerische Fernsehen sendet in der Rundschau ein Interview mit RA Rudolf Stürzer 
zur Forderung von HAUS + GRUND MÜNCHEN die für Betriebserben geltenden 
Verschonungsregelungen bei der Erbschaftsteuer entsprechend auch bei der Erbschaft von 
Immobilien anzuwenden. 
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„Und dafür habe ich mich durch Elster gequält?“ 

Statt 198 Euro künftig 2500 Euro Grundsteuer - für eine Obstwiese 

 
Bayern hat Experten zufolge mit seinem Flächenmodell die Grundsteuer-Reform vorbildlich umgesetzt. Was aber, 
wenn statt 198 Euro künftig 2550 Euro fällig werden? Auf diesen Betrag kommt ein Grundstückseigentümer aus 
Niederbayern. Erstmal ein Einzelfall.  
„Das Bayerische Grundsteuermodell ist ein Musterbeispiel für ein unbürokratisches Steuergesetz, einfach und 
transparent.“ Das sagt Albert Füracker. Er ist Finanzminister im Kabinett Söder und somit nicht ganz unparteiisch. 
„Das Bayerische Modell ist einfach und gut zu handhaben“, sagt aber auch Rudolf Stürzer. Er ist Rechtsanwalt 
und Vorsitzender des Haus- und Grundbesitzerverein München und Umgebung. „Wir sind sehr zufrieden mit dem 
Modell.“ 
Ähnlich äußert sich Klaus Grieshaber, ebenfalls Rechtsanwalt und Vizepräsident des Bund der Steuerzahler in 
Bayern. Er sieht den Freistaat in punkto Grundsteuer als Vorbild für Deutschland. Der renommierte Steuerexperte 
und Verfassungsrechtler Gregor Kirchhof von der Universität Augsburg betont : „Bayern hat ein einfaches 
Flächenmodell auf den Weg gebracht, bei dem die Flächen der Gebäude und Grundstücke maßgeblich sind.“ 
 
Grundsteuer: Erst durch „Elster gequält“, um dann das 13-Fache zu zahlen? 
Richard Huber mag in diese Lobeshymnen nicht einstimmen. Der 70-Jährige hat, nachdem er sich im August „durch 
Elster gequält hat“, nun Post vom Finanzamt bekommen. In seinem Bescheid über den Grundsteuermessbetrag, 
der FOCUS online vorliegt, wird dieser mit 749,91 Euro für sein Grundstück ausgewiesen. 
Dieser Grundsteuermessbetrag mit dem Faktor 3,4 multipliziert – der aktuelle Hebesatz seiner Gemeinde beträgt 
340 Prozent – ergibt einen Betrag von 2549,69 Euro. Bislang musste er 198 Euro Grundsteuer im Jahr zahlen. Es 
wäre eine Steigerung beinahe um das 13-Fache. 
 
Einheitswerte nicht mehr zeitgemäß 
Im Jahr 2018 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die Grundsteuer in ihrer damaligen Form 
nicht vereinbar mit dem Grundgesetz ist. Die maßgeblichen Einheitswerte beruhten auf völlig veralteten Daten aus 
dem Jahr 1964 in Westdeutschland und 1935 im Osten. Die Karlsruher Richter gaben den Parlamentariern auf, 
eine Gesetzesnovelle zu verabschieden, was diese taten. 
Zum 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer deutschlandweit neu festgesetzt. Noch bis Ende Januar 2023 haben 
Eigentümerinnen und Eigentümer Zeit, die Erklärung zur Feststellung der Grundsteuerwerte ihrer Grundstücke 
abzugeben. Einige Bundesländer haben sich dazu entschlossen, abweichend vom Bundesmodell eigene 
Grundsteuer-Gesetze zu verabschieden. Baden-Württemberg etwa entschied sich so für das sogenannte 
Bodenrichtwertmodell, Bayern für ein reines Flächenmodell. 
Das Flächenmodell fußt auf dem Gedanken, dass ein Grundstück und ein Gebäude umso mehr Aufwand für die 
öffentlichen Leistungen der Gemeinde verursacht, je größer es ist. Sein Wert hat hingegen keinerlei Auswirkung 
darauf, in welchem Umfang diese Infrastrukturleistungen in Anspruch genommen werden. Dementsprechend wird 
die Berechnungsgrundlage in Bayern ab 2025 nur noch nach den physischen Größen Grundstücks- und 
Gebäudefläche sowie der Nutzung der Flächen bestimmt. 
Städte und Gemeinden sollen nicht mehr Grundsteuer kassieren als bislang 
Für die Städte und Gemeinden, die sich neben der Gewerbesteuer maßgeblich über die Grundsteuer finanzieren, 
soll die Reform aufkommensneutral sein. Das heißt, dass sie ab 2025 unterm Strich nicht mehr einnehmen sollen 
als bislang. Steuern können das die Verwaltungen über den Hebesatz. In München beispielsweise liegt dieser für 
bebaute und unbebaute Grundstücke bei 535, in Augsburg bei 555, in Gräfelfing bei 200 Prozent. 
„Für Grundstücke, die groß sind, kann es teurer werden“, sagt Rudolf Stürzer von Haus+Grund München. Klaus 
Grieshaber vom Steuerzahlerbund Bayern stellt klar: „Es wird Verschiebungen geben, im Einzelfall kann das 
problematisch sein.“ 
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Grundstück „ein Naturparadies für Insekten und Vögel“ 
Richard Huber ist so ein Einzelfall. Sein geerbtes Grundstück ist über 16.000 Quadratmeter groß. Die 
renovierungsbedürftige Wohnung seiner hochbetagt verstorbenen Mutter hat eine Wohnfläche von 105 
Quadratmetern, die Bürofläche für seine Versicherungsagentur zusätzliche 100 Quadratmeter. Er selbst wohnt in 
einem Reihenhaus nicht allzuweit entfernt. 
Die Nebenerwerbslandwirtschaft haben seine Eltern bereits 1968 aufgegeben. Ein Großteil des fraglichen Grund 
und Bodens besteht aus Streuobstwiese und Acker. „Geringstland“ offiziell. Ein „Naturparadies für Insekten und 
Vögel“, nennt es Huber. 
Sicherheitshalber fragt er beim Finanzamt nach, ob ein Rechenfehler vorliegen könnte. In der Hotline wird ihm 
gesagt, wenn die angegebenen Flächen im Bescheid stimmten, sei das schon in Ordnung so, das sei Gesetz, 
berichtet er FOCUS online. 
 
A oder B – bei der Grundsteuer durchaus von Bedeutung 
Wir fragen beim Bayerischen Landesamt für Steuern (LfSt) nach, bekommen ebenso rasch wie ausführlich Antwort 
- und Richard Huber womöglich einen wertvollen Tipp: 
„Der extreme Anstieg des Grundsteuermessbetrags in dem von Ihnen geschilderten Fall in Niederbayern könnte 
allenfalls darauf beruhen, dass der Steuerpflichtige selbst die Streuobstwiese bei der Grundsteuer B und nicht wie 
bisher bei der Grundsteuer A erklärt hat“, heißt es. „Der Wechsel von ehemals Grundsteuer A nach Grundsteuer B 
führt wie bereits bisher und auch in allen anderen neuen Grundsteuermodellen zu einer Erhöhung des 
Grundsteuermessbetrages.“ 
Grundsteuer A steht für „agrarisch“, also Betriebe der Land- und Forstwirtschaft. B für „baulich“, also bebaute, aber 
auch unbebaute Grundstücke.  
Grundsätzlich gelte, teilt das Landesamt für Steuern weiter mit: „Eine Fläche, die zu einem Betrieb der Land- und 
Forstwirtschaft gehörte, verbleibt grundsätzlich in dieser Zuordnung, bis der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 
ertragsteuerlich aufgegeben wird oder die Fläche für andere Zwecke genutzt wird. Die Streuobstwiese eines 
Nebenerwerbslandwirts verbleibt auch in Grundsteuer A. Anders ist es lediglich bei Wohngebäuden, diese 
unterfallen auch nach für Bayern geltendem Bundesrecht künftig immer der Grundsteuer B.“ 
Bei sehr großen Grundstücken – insbesondere im ländlichen Raum – sei zunächst die Unterscheidung zwischen 
der Grundsteuer A (Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) und der Grundsteuer B (Grundstücke des 
Grundvermögens) entscheidend, da für die Grundsteuer A weiterhin ein Ertragswert gebildet wird und die 
Einordnung damit im Regelfall günstiger sein dürfte. 

Zu einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gehören laut LfSt: 
 aktive und ruhende Landwirtschafts-, Forstwirtschafts-, Weinbau-, Gartenbau- oder Fischereibetriebe, 
 einzelne beziehungsweise mehrere land- und forstwirtschaftliche Flurstücke, die verpachtet, kostenlos 

überlassen oder ungenutzt sind und 
 ehemals land- und forstwirtschaftlich genutzte Hof- und Wirtschaftsgebäude, die nicht anderweitig genutzt 

werden. 

Ermäßigung möglich 
Bei einer Zuordnung zum Grundvermögen schaffe Art. 3 Abs. 1 Satz 2 Bayerisches Grundsteuergesetz (BayGrStG) 
zwei Möglichkeiten zur Ermäßigung der Äquivalenzzahl. Letztere ist ein reiner Rechenwert und beträgt 
0,50 EUR/qm für Gebäudeflächen und 0,04 EUR/qm für Flächen des Grund und Boden. 
Dies sei zum einen dann der Fall, wenn das Gebäude zu mindestens 90 Prozent für Wohnzwecke genutzt werde 
und die Fläche des Grund und Bodens größer als die 10-fache Wohnfläche sei. Zum anderen, wenn die Fläche des 
Grund und Bodens mindestens 10.000 Quadratmeter groß und zu mindestens 90 Prozent weder bebaut noch 
befestigt sei. 
 
Hebesätze für 2025 stehen erst 2024 fest 
Einfach? Geht so. Immerhin nichts, was der breiten Masse der Eigentümerinnen und Eigentümer der rund sechs 
Millionen Grundstücke im Freistaat schlaflose Nächte bereiten dürfte. Außerdem hat ja die Bayerische 
Staatsregierung an alle Gemeinden appelliert, in ihrem Gebiet insgesamt nicht höhere Steuern zu erheben als vor 
der Reform – und die Hebesätze entsprechend anzupassen.  
Die Hebesätze für das Jahr 2025 werden die Gemeinden 2024 festlegen. Dann erst steht final fest, ob es für Richard 
Huber bei den 2550 Euro für sein Grundstück bleibt. 
Bleibt es aber bei dem durch das Finanzamt mitgeteilten Grundsteuermessbetrag von 749,91 Euro, müsste der 
Hebesatz schon sehr stark reduziert werden, damit Huber auch nur annähernd bei seinen bisherigen 198 Euro 
Grundsteuer jährlich landen würde. An einen Übermittlungsfehler, also dass er ein A für ein B ausgegeben hat, 
glaubt der Versicherungsunternehmer indes nicht. „Ich werde jetzt auf jeden Fall Einspruch einlegen“, sagt Huber. 
„Mal sehen, was passiert.“ FOCUS online wird an dem Fall weiter dranbleiben und berichten. 



246

    Nr. 48 vom 30.11.2022 
 

 

 



247246

                                          vom 26.11.2022 
 
 

 

 



248

   vom 30.11.2022 
 

 

 

"Erben, Steuern und Vermögen": Darum geht es ab 20.15 Uhr in der Münchner Runde hier auf BR24. Zu Gast 
sind CSU-Generalsekretär Martin Huber, die Vorsitzende der SPD Bayern, Ronja Endres, die Journalistin 
Anna Mayr und Luitpold Prinz von Bayern. 

Ulrike Bock gehören fünf Prozent an einem mittelständischen Spezialchemieunternehmen. Seit drei 
Generationen befindet sich die Firma in Familienbesitz. Einen Teil des Vermögens hat Ulrike Bock bereits 
geerbt. "Im Moment ist es so, dass ich jährlich zehn Prozent meiner Jahreseinkünfte spende und ab und zu 
größere Beträge einer Stiftung zuführe, wie zum Beispiel der Bewegungsstiftung", erzählt Bock, die als 
Lateinamerikahistorikerin arbeitet. Diese Stiftung fördert soziale Bewegungen, die sich für Ökologie, Frieden 
und Menschenrechte einsetzen. 

Unternehmenserbin Bock fordert höhere Steuern für Reiche 
"Erben hat nichts mit der eigenen Leistung zu tun. Das ist immer ein Zufall, in welche Gesellschaft man 
reingeboren wird. Dafür tut man nichts aktiv", sagt Bock, die auch Mitglied der Initiative "Tax me now" ist. 
Zusammen mit anderen Vermögenden fordert sie dort höhere Steuern für Reiche und weniger Ausnahmen 
bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer. 
Diese Forderung weist Rudolf Stürzer, Vorsitzender von Haus und Grund München, mit der Gegenfrage 
zurück: "Haben denn der Staat oder die Gesellschaft etwas für die Erbschaft mit der Berechtigung geleistet, 
große Teile dieser Erbschaft einzufordern?" 

"Ja", findet Ulrike Bock auf Nachfrage dazu – und verweist auf den Gedanken, dass der Staat einen 
Gesellschaftsvertrag zu erfüllen habe. "Ich denke, dass die meisten Menschen eine gerechtere Welt wollen. 
Man weiß, dass Konflikte auch durch soziale Ungleichheit entstehen. Das kann doch letztendlich für 
niemanden gut sein, wenn extreme soziale Ungleichheit herrscht", argumentiert die Unternehmenserbin.  

Um die Erbschaftsteuer und die Verteilung von Vermögen geht es auch heute Abend in der Münchner 
Runde im BR-Fernsehen und hier auf BR24. "Erben, Steuern und Vermögen: Ist unser Wohlstand fair 
verteilt?“ Darüber diskutieren ab 20.15 Uhr der CSU-Generalsekretär Martin Huber, die Vorsitzende der 
SPD Bayern, Ronja Endres, die Zeit-Journalistin Anna Mayr und der Landesvorsitzende der 
bayerischen Familienunternehmer Luitpold Prinz von Bayern. 

Norwegen, Schweden und Österreich erheben keine Erbschaftsteuer mehr 
Rudolf Stürzer hält dagegen: "Die Generationen haben sehr häufig durch Verzicht auf Annehmlichkeiten des 
Lebens wie große Reisen oder schicke Autos ein Vermögen geschaffen." Der Staat habe sich daran nur in 
geringem Maße beteiligt, so Stürzer. Vor diesem Hintergrund bringt er sogar eine Abschaffung der 
Erbschaftsteuer ins Gespräch – mit Blick auf Norwegen, Schweden oder Österreich. Im Alpenstaat werden 
seit 2008 weder Erbschafts- noch Schenkungssteuer erhoben. "Darf sich der Staat am Tod seiner Bürger 
bereichern?", fragt sich Stürzer.  

Münchner Runde live: Ist unser 
Wohlstand fair verteilt? 
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Durch eine Änderung im Jahressteuergesetz könnten die Immobilienwerte ab dem neuen Jahr höher taxiert 
werden, weil als Maßstab die aktuellen Bodenrichtwerte herangezogen werden. Durch die deutlich 
gestiegenen Immobilienpreise der letzten Jahre hätte das höhere Beträge der Erbschaftsteuer zur Folge. Die 
Spanne der Zunahme könnte bei bis zu 80 Prozent, mindestens aber bei 20 Prozent liegen, schätzt Julia 
Roglmeier, Fachanwältin für Erbrecht. Sie rät daher: "Jeder, der die günstigere Steuerlage ausnutzen will, 
sollte das vor Jahresende tun." 

Allerdings warnt sie auch vor blindem Aktionismus: Nur wer einen klaren Überblick über sein Vermögen habe 
und sich schon länger mit dem Thema Erbschaft beschäftige, sollte sein Vorhaben noch vor dem 
Jahreswechsel durchbringen. "Bei neuen Mandanten, die mit ihren Kindern noch nicht übers Erben 
gesprochen haben, bin ich eher jemand, der bremst", erzählt Roglmeier aus ihrem Berufsalltag, der aktuell 
von einem "wahnsinnigen Mandantenaufkommen" geprägt sei. 

Nur rund zwei Prozent der jährlichen Erbschaftsumme werden laut DIW-Berechnungen versteuert 
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) schätzt die gesamte Höhe der jährlichen Erbschaften 
und Schenkungen in Deutschland auf 300 bis 400 Milliarden Euro. Das entspricht knapp zehn Prozent der 
deutschen Wirtschaftsleistung. An Erbschaftsteuer nimmt der Staat davon jedoch laut DIW-Schätzungen nur 
sechs bis sieben Milliarden Euro ein. Grund dafür sind weitreichende Ausnahmen von der Erbschaftsteuer, 
durch die große Erbschaften von Unternehmen häufig komplett steuerfrei an die nächste Generation 
weitergereicht werden können. Das geschieht zum Beispiel, wenn sich ein Betrieb verpflichtet, die 
Arbeitsplätze langfristig zu erhalten.  

Eine andere Stellschraube für Ausnahmen bei der Erbschaftsteuer sind Freibeträge, die aktuell Teil der 
politischen Diskussion um die Erbschaftsteuer sind. Die Freibeträge betragen bei Erbschaften an Ehepartner 
500.000 Euro. Bei den Kindern der Verstorbenen sind es pro Elternteil 400.000 Euro, bei Enkeln jeweils 
200.000 Euro. Das bedeutet, dass die Erbschaftsteuer erst für den Wertanteil der Erbschaften gezahlt werden 
muss, der oberhalb dieser Grenze liegt. 

Haus- und Grundbesitzerverein München warnt vor Investoren  
Trotzdem seien immer weniger Erben von Hauseigentümern in der Lage, die Erbschaftsteuer zu bezahlen, 
berichtet Rudolf Stürzer. Gerade bei klassischen Münchner Mietshäusern seien wegen der enorm gestiegenen 
Bodenrichtwerte häufig Millionenbeträge an Erbschaftsteuer fällig. "Das hat zur Folge, dass das Haus dann in 
der Regel an einen gewerblichen Investor verkauft wird, was für die Mieterschaft viele Nachteile mit sich 
bringt", argumentiert Stürzer. Um Fälle wie diese zu verhindern, soll bei der Erbschaftsteuer für Ballungsräume 
wie München künftig ein regionaler Faktor einfließen.  

Die Investoren hätten nur die höchstmögliche Rendite zum Ziel, so Stürzer. "Dann weht ein anderer Wind im 
Haus. Dann wird der Mieter nicht mehr vom ehemaligen Hauseigentümer betreut, der möglicherweise auf 
Sorgen und Nöte der Mieter eingeht. Das Haus wird dann knallhart von einer Immobilienverwaltung geführt, 
die individuelle Probleme des Mieters nicht interessiert", meint Stürzer. 

Damit sich Eigentümer nicht verschulden müssten, um die Erbschaftsteuer zu bezahlen, fordert der Haus- und 
Grundbesitzerverein München höhere Freibeträge für Eigentümer. Die Unternehmenserbin Ulrike Bock hält 
davon aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit nichts. 

Unternehmenserbin Bock fordert Chancengleichheit 
Sie stellt grundsätzlich in Frage, große Erbschaften an nachfolgende Generationen weiterzugeben. "Wir wollen 
doch Chancengleichheit erreichen. Jedes Mitglied der Gesellschaft soll mehr oder weniger vom gleichen Level 
aus starten können", fordert Bock. Abschließend führt die Unternehmenserbin noch ein weiteres Argument an: 
"Letztendlich weiß man ja auch, dass die Menschen ab einem bestimmten Vermögen auch gar nichts mehr 
damit anfangen können. Man hat keinen Mehrwert mehr. Man ist nicht glücklicher dadurch, dass man noch 30 
Millionen mehr hat. Das ist Quatsch." 
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MÜNCHEN TV sendet in der Münchner Wirtschaft ein Interview mit RA Rudolf 
Stürzer zur Kritik an der für Immobilienerben exorbitant gestiegenen und zunehmend 
unbezahlbaren Erbschaftsteuer und zu den Forderungen von HAUS + GRUND nach 
einer Änderung der Bemessungsgrundlage.  
 
https://www.muenchen.tv/mediathek/video/muenchner-wirtschaft-7/ 
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Gerade in Bayern können viele Erben von Immobilien ihre Steuern nicht mehr bezahlen. Was zunächst wie 
ein Luxusproblem klingt, kann weitreichende Folgen für die Mieterschaft haben. Denn die Erbschaftsteuer 
kann auch zum Mietpreistreiber werden.  
Jurek S. wohnt in einem Haus im Münchner Stadtteil Schwabing. Seit vier Generationen ist es in Familienbesitz 
und das soll eigentlich auch so bleiben. Jurek S. ist in diesem Haus aufgewachsen, genauso wie sein 76-
jähriger Vater Heinz, der im Stockwerk über ihm wohnt, und dessen Vater. Die Familiengeschichte reicht weit 
zurück. 
Doch im Erbfall stehen nun deutlich höhere Steuern an. Kaum zu schultern, notfalls müsste S. dann verkaufen. 
Der Urgroßvater hatte das Grundstück 1912 gekauft, erzählt Jurek S..1959 baute die Familie hier ein neues 
größeres Haus mit zwölf Wohnungen und zwei Läden.  
In vier der zwölf Wohnungen lebt die Familie selbst, Heinz, Jurek und dessen zwei Söhne. Acht Wohnungen 
sind vermietet zu fairen Preisen um die elf Euro pro Quadratmeter, wie Jurek S. betont. Ihm ist die 
Hausgemeinschaft wichtig. "Unsere Nachbarin drüben, wenn da der Videorekorder kaputt ist, ruft sich mich 
an: 'Ja mein Lieblingsnachbar kommen Sie mal!' Da freu ich mich immer", sagt Jurek S. 

Wert des Grundes in München enorm gestiegen 

Nun ist der Onkel von Jurek S. gestorben, dem eine vermietete Wohnung gehörte. Für das Erbe fallen nach 
Jurek S. Schätzungen etwa 160.000 Euro Steuer an. Denn die berechnen sich überwiegend nach dem Wert 
des Grundes und der ist in München in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Erbe Jurek S. weiß 
jedoch nicht, wie er das bezahlen soll. "Und wenn man sich dann überlegt was man Miete kriegt dafür - passt 
nicht", fügt er hinzu. 
Parallel will Vater Heinz gerne vier Wohnungen und die Läden, die ihm gehören, an die Kinder überschreiben. 
Das könnte demnächst noch viel mehr Steuern kosten. Denn der Bundestag hat am 2. Dezember das 
Jahressteuergesetz 2022 verabschiedet. Es enthält neue Bewertungskriterien für Immobilien. Damit könnte 
Vererben und Verschenken ab Januar 2023 steuerlich deutlich teurer werden. Der Bundesrat muss allerdings 
noch zustimmen. 

Eigentümerverein warnt vor drastischer Erhöhung 

Der Haus- und Grundbesitzerverein München schlägt Alarm. "Durch das Jahressteuergesetz könnte sich ab 
nächstem Jahr die Erbschaftsteuer noch einmal drastisch erhöhen", sagt der Vorsitzende, Rudolf Stürzer. "Wie 
hoch sie ausfallen wird, hängt vom Einzelfall ab, von der Art von der Lage der Immobilie. Aber in Einzelfällen 
kann sich die Steuer durchaus auch vervielfachen." 

Neue Immobilienbewertung: 
Wird erben unbezahlbar? 
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Iring Christopeit von der Münchner Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei PSP hat exemplarisch einen Fall 
durchgerechnet. Immobilien sollen nun höher bewertet werden. Welche Auswirkungen hat das auf die 
Erbschaftsteuer? Hier ein stark vereinfachtes Rechenbeispiel zu einem Einfamilienhaus auf dem Land mit 220 
Quadratmetern und 700 Quadratmetern Grund: 
Bislang wird der Wert des Hauses auf gut 487.000 Euro festgelegt. Ab 2023 würde das Haus wegen der 
Änderungen mit knapp 786.000 Euro bewertet, also rund 300.000 Euro höher. Für die Erbschaftsteuer nach 
Freibetrag für ein Kind würde dies eine Steigerung von etwa 9.600 auf rund 57.900 Euro bedeuten – und damit 
etwa sechsmal so viel. 

Kredite aufnehmen um Steuern zu bezahlen? 

Jurek und Heinz S. waren beim Anwalt. Vier Wohnungen und einen Laden vom Vater überschreiben zu lassen, 
würde etwa 300.000 Euro an Steuern bedeuten. Das zu stemmen geht für ihn nur mit hohen Krediten. "Je älter 
man wird, desto kürzer ist dann die Zeit, in der man so einen Kredit abzahlen kann" sagt Jurek S.. "Und die 
Mieten sollen ja gleich bleiben. Die oberste Prämisse ist, das Haus in der Familie zu behalten, und die Mieten 
auf so einem Niveau, dass auch die Rentner und Singles, die wir hier haben, sich das auch leisten können." 
Das aber rechnet sich nicht. S. müsste die Mieten drastisch anheben. 

Haus- und Grundbesitzerverein: Steuer soll sich nach Ertrag richten 

Stürzer vom Haus- und Grundbesitzerverein hält die Berechnung der Erbschaftsteuer gerade für Mietshäuser 
für grundsätzlich falsch. Er fordert "dass sich die Erbschaftsteuer nicht nach den Bodenrichtwerten, sondern 
nach den Erträgen, das heißt nach den Mieten, richtet. Ferner, dass Immobilienerben mit Betriebserben 
gleichgestellt werden. Diese werden ja auch von der Erbschaftsteuer verschont, wenn sie Arbeitsplätze 
erhalten, nichts anderes darf gelten für Erben von Häusern, wenn die sich verpflichten, die Mieten auf 
sozialverträglichem Niveau für einen bestimmten Zeitraum zu halten."  
Zu viel Erbschaftsteuer, zu wenig Entlastung – das Problem sieht auch seit Längerem das bayerische 
Finanzministerium. 
"Es ist so, dass die Freibeträge seit 2009 nicht mehr angepasst wurden, und wir haben Immobilienpreis-
entwicklung im Großraum München sicher vom doppelten dessen manchmal sogar dreifachen Wert, und 
deswegen ist es dringend notwendig dass wir jetzt endlich die Freibeträge anpassen." Albert Füracker, 
Bayerischer Finanzminister 
Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger geht einen Schritt weiter. Bereits im Sommer hatte er getwittert, 
die Erbschaftsteuer gehöre abgeschafft. 
Ich möchte eingebundene Tweets in BR24 sehen. Hierbei werden personenbezogene Daten (IP-Adresse o.ä.) 
an Twitter übertragen. Diese Einstellung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft in der 
Datenschutzerklärung durch Anklicken des Opt-Out-Buttons geändert werden. 
Wenn Jurek S. sich die Erbschaftsteuer nicht mehr leisten kann, bliebe ihm als letzte Konsequenz nur der 
Verkauf. Das ruft selbst den Mieterverein auf den Plan, der Verkäufe von Mietshäusern aus Privatbesitz 
vermeiden möchte.  
Denn dann gehe es in der Regel an einen Investor, wie Volker Rastätter vom Mieterverein München erklärt. 
"Was bedeutet, dass für die Mieter die Zeiten wesentlich härter werden, und teurer. Deshalb fordern wir für 
diejenigen, die wirklich sich verpflichten Jahrzehnte lang faire Mieten weiterhin zu verlangen von ihren Mietern, 
wie das der Erblasser auch getan hat, dass die einfach steuerlich entlastet werden." Die Regierung plädiert 
inzwischen für höhere Freibeträge. Jetzt müssen noch die Länder mitziehen. 
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Das Bayerische Fernsehen sendet in der Abendschau sowie in der Sendung 
mehr/wert ein Interview mit RA Rudolf Stürzer zum Thema: „Neue 
Immobilienbewertung: Wird erben unbezahlbar?“ 
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Das Mittagsmagazin von ARD und ZDF sendet ein Interview mit RA Rudolf Stürzer 
zu den Forderungen von Haus + Grund München nach einer Senkung der 
Erbschaftsteuer für Immobilienerben.  
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City-light Poster 
Marienplatz / Marienhof / Ausg. Dienerstr. 

Odeonsplatz / Bahnsteig U3/U6 
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City-light Poster 
Hauptbahnhof / 1.UG U-Bahn / Ausg. Schillerstr.

Stachus Zwischengeschoss
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